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Wolfgang W. Mickel

Instrumente zur Emanzipation der Schüler

Die Rolle der Schülervertretung und der Schülerpresse bei der 
politischen Selbstbefreiung der Schüler

1. Die neue Situation der

Die Schüler- und Studentendemonstrationen in 
der Bundesrepublik signalisieren seit dem 
Schah-Besuch in Berlin 1967 (1965 im kalifor-
nischen Berkeley begonnen und seitdem ein 
weltweites soz
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iales Phänomen, auch in den 
Ostblockstaaten) ein neues kritisches Be-
wußtsein der Jugend ). Die vorausgegan-
genen, auf Sozialisation und Akkulturation an 
die Erwachsenenwelt orientierten Verhaltens-
muster sind einer selbständigen jugendlichen 
Subkultur mit eigenen Ritualisierungen und 
Denkschemata gewichen. Die früher auf bloße 
Anpassung an das Wertsystem der Erwachse-
nen ausgerichteten Jugendlichen haben sich 
verselbständigt, entwickeln ihre eigenen Nor-
men, vollziehen eine radikale Enttabuisierung 
unkritisch tradierter Wertvorstellungen und 
versuchen sich zu emanzipieren. Was sich auf 
diese Weise vollzieht, ist eine soziale Revo-
lution, deren Folgen noch nicht abzusehen sind. 
Ihre Besonderheit liegt in der qualitativen 
Verschiedenheit von ähnlichen „Jugendbewe-
gungen" früherer Zeiten. Jene zielten auf mehr 
Freiheitsraum für den einzelnen und auf das 
Erlebnis in der Gruppe („Gemeinschaft") durch 
temporäre Absonderung von der Gesellschaft, 
diese stellt sich bewußt außerhalb des für sie 
gesellschaftspolitisch fragwürdig gewordenen 
..Systems", Sie gibt sich kaum mit evolutio-
nären Veränderungen zufrieden. Die Auswir-

1) Günther Rühle, Die Revolte der Schüler; Hart-
mut von Hentig, Die große Beschwichtigung. Zum 
Aufstand der Studenten und Schüler; beides in: 
zum nachdenken Nr. 26 (hrsg. v. d. Hess. Landes-
zentrale für politische Bildung, Wiesbaden 1968); 
Antonius Holtmann, Politisierung der Schüler und 
Schulreform, in: Die Deutsche Schule 60 (1968), 
S. 727—740.

Schülervertretung (SV) in der BRD

kungen zeigen sich in einer veränderten Ein-
stellung zum Leben schlechthin, besonders zu 
Problemen wie Arbeit und Leistung, Macht 
und Herrschaft, Autorität und Verantwortung, 
Privatheit und Öffentlichkeit, Sexus und Eros, 
Mitbestimmung usw. Insgesamt handelt es sich 
um politische, soziale und psychologische Fra-
gen, die einer neuen Interpretation unterzo-
gen werden im Anschluß an Sozialphilosophen 
und -psychologen wie Adorno, Marcuse, Ha-
bermas, Mitscherlich u. a.

Unabhängig davon, wie man die Möglichkei-
ten einer Realisierung neuartiger Gesell-
schaftsmodelle beurteilt, ihren ideologischen 
oder (real-) utopischen Charakter einschätzt, 
haben sie zur Politisierung der Jugend ent-
scheidend beigetragen. Politisierung heißt dem 
Konflikt nicht ausweichen, Widersprüche im 
System aufdecken und rationa

2

l austragen, be-
deutet Mitbestimmung auf allen Ebenen, heißt 
ferner die Verwirklichung einer „kritischen 
Schule" ) sowie die Negierung obrigkeitlich-
integrativer Tugenden. Mit dieser Haltung 
hat die Jugend nicht zuletzt auf die zuneh-
mende Entpolitisierung des öffentlichen Le-
bens in einer materiell weitgehend saturierten, 
geistig immobilen Gesellschaft negativ rea-
giert. Die in den sechziger Jahren propagierte

2) Hans-Jochen Gamm, Kritische Schule, München 
1970; Klaus Mollenhauer, Erziehung und Emanzipa-
tion, München 1968; Hartmut von Hentig, System-
zwang und Selbstbestimmung, Stuttgart 1968.



„formierte Gesellschaft“ entbehrte in ihrer 
harmonisierenden Verschleierung der Gegen-
sätze und der Konflikte eines kritischen Kor-
rektivs. Anstelle der Partizipation3) des ein-
zelnen drohten Parteioligarchien und bürokra-
tische Großorganisationen die Macht zu über-
nehmen. Auch die neoliberale Wirtschaftstheo-
rie, praktiziert als soziale Marktwirtschaft in 
der BRD, konnte keine liberalen politischen 
Strukturen hefvorbringen. Infolge der Akku-
mulation des absolut verstandenen Privat-
eigentums an Produktionsmitteln in wenigen 
Händen hat sich eine Wirtschaftsform ent-
wickelt, die die politischen Rechte dem ein-
zelnen im Betrieb verwehrt und das weitge-
hend sozial motivierte Mitbestimmungsgesetz 
als demokratisches Feigenblatt zur Kaschie-
rung latenter Herrschaftspositionen benutzt.

3) Partizipation. Aspekte politischer Kultur, 
Heft 101 der Zeitschrift „Offene Welt“, Opladen 
1970.

4) Peter Fürstenau, Neuere Entwicklung der Büro-
kratieforschung und das Schulwesen, in: Neue 
Sammlung 7 (1967), S. 511—525.

In dieser für die Freiheit des Individuums ge-
fährlichen Situation — der ökonomische Neo-
liberalismus hat zu einer gewissen materiellen 
Verbesserung, aber zugleich zur politischen 
Entmündigung beigetragen — haben vor allem 
neomarxistische und Freudsche Sozialtheorien 
ihre faszinierende, weil Emanzipation des 
Menschen von sozialen und psychischen Zwän-
gen versprechende Wirkung ausgeübt: Abbau 
von dysfunktionalen Autoritätsstrukturen, Ab-
schaffung von Herrschaft über Menschen, Be-
seitigung der Entfremdung, Freilegung der 
triebbedingten menschlichen Antriebskräfte, 
Aufhebung von Frustrationen und Aggressio-
nen mit erheblichen Konsequenzen für eine 
künftige Friedenserziehung. Insbesondere hat 
die neomarxistische Sozialphilosophie zur Po-
litisierung der Jugend entscheidend beigetra-
gen. Sie hat zum erstenmal den sozio-politi-
schen Aspekt im Sinne kritischer, auf prak-
tische Veränderungen angelegte Gesellschafts-
analyse und damit die Sozialwissenschaften 
selbst in den Vordergrund des jugendlichen 
Bewußtseins gerückt.

Dieses systemtranszendierende Verhalten 
mußte Konsequenzen für die als besonders 

systemkonform und organisatorisch angepaßt 
geltende Schule nach sich ziehen. Als nicht 
rechtsfähige öffentliche Anstalt ist die Schule 
ein Teil der staatlichen Großorganisation und 
in deren Befehlshierarchie eingebettet wie ein 
Finanzamt oder Postamt. Jedoch — im Gegen-
satz zu den meisten staatlichen Anstalten — 
hat es die Schule nicht mit der Verwaltung von 
Sachen, sondern mit der Erziehung und dem 
Unterricht von jungen Menschen zu tun. Von 
daher stellt sich die Frage: Paßt die Schule 
von ihrer spezifischen Aufgabenstellung her 
überhaupt in das großorganisatorisch-bürokra-
tische Verwaltungsmodell? Sollte die Schule 
nicht nach einem kooperativen Human-Rela-
tions-Modell 4) organisiert werden? Diese Fra-
gen berühren die Substanz der konformistisch 
und obrigkeitlich strukturierten (meist staat-
lichen) Schule.

Die politischen Implikationen einer Erziehung 
und eines Unterrichts, in dem vorwiegend an-
geordnet, aber kaum etwas von den Betroffe-
nen selbständig geplant, entschieden und 
durchgeführt wird, sind evident. So wird ein 
unpolitisches Verhalten trainiert und internali-
siert, an dessen Ende nicht der kritische, son-
dern der angepaßte Bürger steht.

Die „kritische Theorie" der Gesellschaft, wie 
sie besonders von der Frankfurter Schule ver-
treten wird, wurde von Studenten, Schülern, 
Lehrlingen und jungen Lehrern in Gestalt kriti-
scher Reflexion und Aktion auf die Institu-
tionen Universität, Schule und Lehre ange-
wandt. Die Schüler entdeckten im Zusammen-
hang mit der allgemeingesellschaftlichen Ana-
lyse die Widersprüche zwischen dem autori-
tären (Schul-) System und der (wenigstens 
verbal) auf Emanzipation bedachten politischen 
und humanen Bildung. Der Widerspruch wird 
im Rahmen der Schule offensichtlich in der 
sichtbaren Diskrepanz zwischen intentionaler 
und funktionaler Erziehung. Dem Ziel eines 
mündigen, kritischen Bürgers steht die Schul-
wirklichkeit mit ihren einem überholten Ge-
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sellschaftsmodell verpflichteten persönlichen 
und institutioneilen Regelungen häufig entge-
gen. Daraufhin wenden die Schüler sich gegen 
ein schulbürokratisches Establishment, das 
eine freie Entfaltung und Arbeitsweise infolge 
normierter Leistungscodices eher verhindert 
als fördert, das ökonomische Interessen als 
konstituierende Merkmale unseres Bildungs-
wesens toleriert5). Die hohe Quote der ,Drop-
outs’ ist Beleg für die Ineffizienz des auf nor-
mierte Anpassung ausgerichteten Systems. So 
geraten die Schüler in den Konflikt zwischen 
ihren emanzipatorischen Interessen und den 
von Schule und meist bürgerlich-mittelständi-
schem Elternhaus oktroyierten Wertvorstellun-
gen.

6) Oswald Debus, Die Rolle der SMV bei der Demo-
kratisierung der Schule, in: Demokratisierung der 
Schule, Bonn 1969, S. 21—34 (Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung, Heft 81).
7) Hellmut Becker, Die verwaltete Schule, in: Quan-
tität und Qualität. Grundfragen der Bildungspolitik, 
Freiburg 1962, S. 147—174.
8) Georg Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe, 
Freiburg 1964.
9) Ralf Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht, Ham-
burg 1965.
10) Karl Erlinghagen, Katholisches Bildungsdefizit, 
Freiburg 1965.
11) Georg Auernheimer-Martin Doehtemann, Mit-
bestimmung in der Schule, München 1971; Antonius 
Holtmann — Sybille Reinhardt, Schülermitverant-
wortung, Weinheim 1970.

Die Protesthaltung der Schüler ist eine Ant-
wort auf strukturelle Defizite der Gesellschaft. 
Die Schule wird als ein demokratisch nicht 
legitimiertes Machtinstrument erfahren, das 
tradierte Herrschaftsstrukturen zu reprodu-
zieren und soziale Ungleichheit zu perpetuie-
ren sucht. Diese Tatsache wird vor allem mani-
fest in einer integrativen Gesellschaftsideolo-
gie, die zur Verschleierung realer, z. T. anta-
gonistischer Verhältnisse dient. Sie täuscht 
über die Polarisierung von Schüler und Schule 
sowie über die Entemotionalisierung des 
Schulbetriebs hinweg und spiegelt eine Schein-
freiheit vor. Sie ist mitschuldig an der unpoli-
tischen Konsumentenhaltung vieler Schüler.

Was fehlt, ist ein auf einer kritischen Theorie 
beruhendes Bewußtsein von Schule und ihrer 
gesellschaftlichen Funktion. Demzufolge müßte 
die Schule vor allem kritisches Denken lehren 
und die Schüler mittels der kritischen Gesell-
schaftsanalyse — unter dem zunehmenden Ein-
fluß der Sozialwissenschaften — auf ihre eige-
ne Interessenlage stärker hinweisen. Wo kri-
tisches Bewußtsein bei den progressiven Schü-
lern vorhanden ist, führt es zur Verbesserung 
der Bedingungen und Organisation von Lern-
prozessen und zur Bereitschaft von Verhaltens-
änderung. Mitbestimmung im Schulbereich 
wird sich demgemäß u. a. auf die Gestaltung

riedhelm Nyssen, Schule im Kapitalismus, Köln 

des Unterrichts konzentrieren, auf Lehrplan-
fragen, Auswahl der Unterrichtsmittel, auf die 
Unterrichtsmethoden, die Information, die No-
tengebung 6 und Leistungskontrolle ).

Um den Hintergrund der Argumentationsba-
sis zu skizzieren, muß man einige themenrele-
vante Punkte der sozialen Situation der Schule 
und der Schülermitverantwortung (SMV) vor 
der Protestbewegung von 1967 schildern: Die 
Schulorganisation wurde aus dem vorigen 
Jahrhundert übernommen und folgte dem Mu-
ster der staatlichen Verwaltung. H. Becker hat 
zum erstenmal eindringlich auf die „verwaltete 
Schule" 7) hingewiesen, die infolge ihrer un-
zeitgemäßen Struktur und ihren rigorosen Se-
lektionsmechanismen zu der in den sechziger 
Jahren von Picht8), Dahrendorf9), Erlingha-
gen10 ) u. a. beklagten „Bildungskatastrophe" 
geführt hat. Die Schule ist „administrativ ver-
stört" (Rumpf). Nach ihrer Funktionstüchtig-
keit für eine hochindustrialisierte, technokra-
tische Gesellschaft, die qualifizierte Kader aller 
Ausbildungsstufen und vor allem ein großes 
Reservoir an selbständig denkenden und de-
mokratisch kooperierenden Menschen benötigt, 
wurde lange nicht gefragt; ebensowenig nach 
den Gründen sozialer Ungleichheit und öko-
nomischer Manipulation innerhalb des Schul-
Systems 11 ). Innere Struktur und Bildungskanon 
blieben substantiell fast unverändert, bis das 
allgemeine Unbehagen die Kritik der schuli-
schen Adressaten herausforderte. Sie entzün-
dete sich an der zu geringen Effizienz (output), 
an den z. T. archaischen Unterrichtsinhalten, 



am Fehlen wesentlicher, die Gegenwart und 
Zukunft bestimmenden Unterrichtsgegenstände 
(z. B. Technik, Medizin, Recht, Wirtschaft, Päd-
agogik), an den lehrerdominanten Unterrichts-
stilen, an der mangelnden Erfolgskontrolle, der 
Nichtberücksichtigung kreativer, von der ein-
dimensionalen Norm abweichender Fähigkei-
ten, nonkonformistischen, divergenten Den-
kens, der Offenheit der Erfahrung und des Ur-
teils sowie an der unterentwickelten Innova-
tionsbereitschaft insgesamt, nicht zuletzt an 
den fragwürdigen Sozialisationspraktiken.

Irrational gewordene Autoritätsstrukturen 
(von den Jugendlichen mit neuralgischer Sensi-
bilität registriert und kritisiert) geraten zuneh-
mend in Widerspruch zu den Zielen der 
Schule: Selbständigkeit, relative Autonomie 
und Selbstverantwortung. Die Schülerpro-
teste richten sich am stärksten gegen die als 
dysfunktional und systemstabilisierend emp-
fundenen Autoritätsansprüche. Mit ihrer Hilfe 
würden innerschulische Konflikte domestiziert, 
aber nicht ausgetragen.

Hinzu kommt der weitverbreitete „Wider-
spruch zwischen der restriktiven und instru-
mentellen Definition der schulischen Leistun-
gen mit Hilfe 

12

von Noten und den im Unter-
richt vermittelten kulturellen, bildungshuma-
nistischen Inhalten" ) . Alle Schüler werden 
ohne die nötige Differenzierung und Indivi-
dualisierung dem gleichen Leistungszwang 
unterworfen und müssen das gleiche Programm 
im gleichen Lerntempo absolvieren.

Die Aufgabe der SMV in einer so verfaßten 
Schule wurde von dem ehemaligen Standard-
werk über diesen Fragenkreis wie folgt ge-
sehen: „Die Schülermitverantwortung setzt 
eine bestimmte pädagogische Haltung in der 
Schule voraus, und zwar besonders im Lehrer-
Schüler-Verhältnis, und einen bestimmten 
Geist der ganzen Schule. Ist dieser nicht vor-
handen, dann kann sie nicht gedeihen, dann 
ist sie ein Fremdkörper im Ganzen. Die Schule 

ist eine Einheit und muß es sein, bei aller in-
neren Spannung, die wie in jedem so auch in 
ihrem Sozialkörper besteht und bestehen muß 
und die ein Zeichen innerer Lebendigkeit ist. 
Besteht keine Zusammenstimmung zwischen 
Schülermitverantwortung und dem Schulgan-
zen, dann bleibt sie in den Anfängen stek-
ken." Und an anderer Stelle heißt es weiter: 
„Die Schülermitverantwortung setzt die Ge-
meinschaft der Schule voraus, sie will ihr die-
nen und sie fördern. In ihr hat sie i

13

hr Betäti-
gungsfeld, ihren Inhalt. Lehrer und Schüler ge-
hören zu ihr. Die Schulgemeinschaft stellt die 
Aufgaben, sie ist das Element, in dem die 
Schülermitverantwortung lebt und wirkt. Ein-
zelne Schüler übernehmen Aufgaben für die 
Mitschüler, alle sollen sich verantwortlich wis-
sen füreinander." )

Auf die ideologische Herkunft dieser Zitate 
braucht nicht näher eingegangen zu werden.

Demgegenüber käme es darauf an, die Aufga-
ben der SMV aus soziologischer Sicht zu be-
stimmen142), ausgehend von der Schule als 
einem pluriform strukturierten sozialen Ge-
bilde, worin die Beteiligten verschiedene Inter-
essenrichtungen repräsentieren, die zu Kon-
flikten führen müssen. Aus der Art, wie sie 
ausgetragen werden sollen, ergeben sich unter-
schiedliche Modelle der Mitbestimmung von 
der „Übernahme politisch-parlamentarischer 
Formen (Gewaltenteilung, Zweikammersystem 
u. a.) über das Gewerkschaftsmodell bis 
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hin 
zum Rätemodell.... so muß die neue Entwick-
lung verstanden werden im Zusammenhang 
mit dem Verständnis von Demokratie als Mit-
bestimmung, Kontrolle, Transparenz der Ent-
scheidungen, Öffentlichkeit, Diskussion und 
Mündigkeit" ).

12) Franz Wellendorf in: Manfred Liebel — Franz 
Wellendorf, Schülerselbstbefreiung. Voraussetzun-
gen und Chancen der Schülerrebellion, Frankfurt/M. 
1969, S. 38.

13) Wolfgang Scheibe u. a., Schülermitverantwor-
tung, Berlin-Spandau — Neuwied/Rh. 19633, S. 2 
und 31.
14) Josef Pitz-Paal, Die Funktionen dar SMV in so-
ziologischer Sicht, in: Mitteilungen des Philologen-
verbandes Nordrhein-Westfalen 1968, H. 3, S. 65 bis 
75; Sibylle Schneider, Zum Entwicklungsstand der 
Schülermitverwaltung, in: Gesellschaft — Staat — 
Erziehung 12 (1967), S. 48—54.
15) O. Debus, a. a. O., S. 29 f.



Inwieweit die politische Bildung das Protest-
potential beeinflußt hat, wird verschieden-
artig beurteilt16 ). Primär ist politischer Unter-
richt kognitiv, weniger voluntaristisch orien-
tiert. Er versucht Einsichten, Erkenntnisse und 
Kategorien zu vermitteln und gibt kaum An-
leitungen zur direkten Aktion. Immerhin kann 
man feststellen, daß politisch engagierte Schü-
ler die Protestbewegungen angeführt haben. 
Auf die Ziele der politischen Schülergruppen 
wie AUSS (Aktionszentrum unabhängiger und 
sozialistischer Schüler), USV (Unabhängige 
Schülervertretung) und LS (Liberaler Schüler-
bund) kann hier nicht eingegangen werden17 ).

Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt/M. 1968.
19) Demokratisierung der Schule. Die Stellung des
Schülers in der Schule und die Rolle der Schüler-
mitverantwortung, hrsg. von der Bundeszentrale 
für politische Bildung, Bonn 1969 (Schriftenreihe
Heft 81).
20) Eine ausführliche Kommentierung der SMV in 
Nordrhein-Westfalen bietet der Erlaß vom 22. 5. 
1969.

Soviel ist anzumerken: Die liberalen Gruppen 
vertrauen mehr auf die Wirksamkeit ver-
nünftiger Argumente und moralischer Appelle 
bei den schulischen Autoritäten wie bei den 
Mitschülern. Sie operieren dezentral an ein-
zelnen Schulen und treiben überzeugungs- und 
Bildungsarbeit. Ihre Bestrebungen erfolgen 
systemimmanent. Die radikalen Gruppen stre-
ben eine kollektive, überregionale Selbstorga-
nisierung der Schüler an und provozieren den 
Konflikt, um damit die autoritären Str

18

ukturen 
des „Systems" öffentlich zu entlarven. Ihre 
Kritik ist systemtranszendent. Ein bevorzugtes, 
anfangs die Mitschüler mobilisierendes und so-
lidarisierendes Moment der schulischen Linken 
war die Enttabuierung des Sexualbereiches. 
Die von den gesellschaftlichen Konventionen 
verlangte Triebunterdrückung wurde im Sinne 
sozialer Anpassung und ökonomischer Mani-
pulation interpretiert, d. h., Triebsublimierung 
wurde politisch verstanden als Disziplinie-
rungsmittel zu systemkonformer Verhaltens-
weise ).

16) Wolfgang Haseloff, Die Unruhe in der Jugend 
und die Politische Bildung, in: Gesellschaft — Staat 
— Erziehung 15 (1970), S. 251—258; Rolf Schmie-
derer, Die Rebellion der Jugend und die politische 
Bildung, in: Gesellschaft — Staat — Erziehung 15 
(1970), S. 24—35.

17) M. Li .bei — F. Wellendorf, a. a. O.;
Hans-Jürgen Haug — Hubert Maessen, Was wol-
len die Schüler? Politik im Klassenzimmer, Frank-
furt/M. 1969.
18) Alexander Comfort, Der aufgeklärte Eros. Plä-
doyer für eine menschenfreundliche Sexualmoral, 
Reinbeck 1968; Reimut Reiche, Sexualität und Klas-
senkampf, Frankfurt/M. 1969; Herbert Marcuse, 

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat 
im September/Oktober 1968 eine Tagung in 
Tutzing/Obb. über die Demokr

19

atisierung der 
Schule und die Stellung des Schülers in der 
Schule sowie die Rolle der SMV abgehal-
ten ). Dabei wurden neben den pädagogisch-
gesellschaftlichen Aspekten auch die rechtli-
chen Probleme der Schülervertretungen disku-
tiert.

Die SMV/SV ist in den Schul(verwaltungs)ge-
setzen der Bundesländer rechtlich verankert20 ). 
Damit ist sie zu einer meist selbständigen, von 
der Schulleitung weitgehend unabhängigen In-
stitution geworden, die bestimmte Rechte für 
sich beanspruchen darf. Diese schulrechtliche 
Fixierung der SMV/SV ist in der Praxis kon-
trovers. Allgemein kann man sagen, daß die 
Schulrechtler in den vergangenen Jahren oft 
progressiver als furchtsame Pädagogen waren. 
Abgesehen von der allgemeinen Justifizierung 
relevanter pädagogischer Akte (Versetzungen, 
Prüfungen usw.) im Sinne ihrer verwaltungs-
rechtlichen Nachprüfbarkeit, sind die Schul-
rechtler eingetreten für eine Beschränkung der 
Aufsichtspflicht und für die Mitbeteiligung äl-
terer Schüler als Aufsichtspersonen, für die 
Aufhebung des generellen Rauchverbots, für 
die Begrenzung schulischer Verpflichtungen 
und Amtshandlungen auf Schulgelände und 
Unterrichtszeit, für die Ersetzung der beson-
deren „Anstaltsgewalt" durch ein der allge-
meinen Rechtspraxis unterworfenes „Schulver-
hältnis", für die Großzügigkeit bei der Hand-
habung der Präsenzpflicht, für die Garantie 
der Grundrechte, insbesondere der freien Mei-
nungsäußerung in Wort und Schrift (Schüler-
Zeitschrift, Flugblätter), schließlich für die poli-
tische Betätigung der Schüler innerhalb der 
Schule. Unterricht und Erziehung, die wesent-



liehen Aufgaben der Schule, dürfen allerdin
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gs 
nicht behindert werden, ferner sei auf Gewalt-
anwendung und Streik zu verzichten ) .

Die fortschrittlichste, eine moderne, gesell-
schaftsadäquate Schulentwicklung fördernde 
Position vertritt Wolfgang Perschei22). Nach 
seiner Auffassung ist das (spärliche) Schulrecht 
im Geiste der freiheitlich-rechtlichen Demokra-
tie (Art. 20, 28 und 80 GG) neu zu interpre-
tieren. Das liberal-bürgerliche Rechtsstaatsver-
ständnis hätte die Schule eigentlich nicht als 
fast rechtsfreien Raum bis in die Nachkriegs-
zeit bestehen lassen dürfen, sondern hätte sie 
längst inhaltlich normieren müssen und sich 
nicht mit Blankoermächtigungen der Exekutive 
begnügen dürfen. (Die meisten Anordnungen 
der Kultusbehörden erfolgen durch behörd-
liche, von der direkten parlamentarischen Ein-
wirkung und Kontrolle unabhängige Erlasse.) 
Insbesondere verlange das in den meisten 
Länderverfassungen enthaltene erzieherische 
Postulat der politischen Mündigkeit den prak-
tischen Gebrauch der Grundrechte, die im Vor-
feld politischer Teilhabe stehen: Meinungs-
und Pressefreiheit, Vereins-, Versammlungs-
und Demonstrationsfreiheit. Dies zielt auf freie 
Betätigung der Schüler auch innerhalb der 
Schule, soweit grobe Störungen vermieden 
werden. Das vielzitierte Hausrecht dürfe bei 
einer öffentlichen Anstalt, der Schule, nicht 
mißbraucht werden, um die Öffentlichkeit aus-
zuschließen. Ferner dürfe die berechtigte Ver-
tretung und Entfaltung von Individual- oder 
Gruppeninteressen der Schüler nicht unter-
bunden werden. Als Folge davon ergibt sich 
für die SV deren Anerkennung als Interessen-
vertretung. Von Perschei wird sie mit der ar-
beitsrechtlich gesicherten gewerkschaftlichen 
Interessenvertretung gleichgesetzt. (Diese 
Gleichsetzung ist rechtlich sehr umstritten.) 
Die Konsequenzen daraus sind „Mitentschei-

21) Hans Heckel, Die Rechtsstellung des Schülers 
in der Schule, in: Demokratisierung der Schule, 
Bonn 1969, S. 54—63, hier S. 59 (Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung, Heft 81).
22) Wolfgang Perschei, Die Rolle des Rechts bei der 
Demokratisierung der Schule, in: Demokratisierung 
der Schule, Bonn 1969, S. 35—53, hier S. 37 f., 41 f., 
46, 50 f.).

dungsrechte“, z. B. bei der Einzelgestaltung 
des Lehrplans; Hausrecht und Disziplinarbe-
fugnisse seien durch Formen egalitärer Ko-
operation zu ersetzen; direktoriale Alleinent-
scheidungsrechte sollen zugunsten kollegialer 
Organe abgebaut werden. Dagegen sei eine 
Mitentscheidung auszuschließen, wo die Schule 
als Teil der Behördenorganisation aufgrund 
von Gesetzen tätig wird, d. h. vor allem bei 
Entscheidungen über die Grundlagen des 
Schulwesens: über die Gliederung in Schul-
formen und -zweige, Grundsatzfragen der 
Lehr- und Stoffpläne, aber auch über Per-
sonalfragen. In diesen Fällen ist eher ein Mit-
wirkungsrecht im Sinne einer Mitsprache ge-
boten, die die Verantwortlichen zur Rationa-
lisierung ihrer Entscheidungen zwingt. Dazu 
gehört auf der Ebene der Schule die Teil-
nahme der Schüler an Konferenzen über alle 
sie angehenden Punkte.

Jede Kritik an der Schule wird schwierig, 
wenn sie konkret werden soll. Die einen 
rufen nach Drittelparität von Lehrern, Schülern 
und Eltern, die andern nach der von behörd-
lichen Weisungen freien Schule. Modelle für 
das eine oder andere gibt es in unserem Lan-
de nicht (die freien Privatschulen arbeiten 
unter anderen Bedingungen als die Staats-
schulen). Realistisch erscheint ein Vorgehen, 
das das bestehende Schulsystem immanent zu 
ändern versucht, unabhängig von der Schulart 
und vom Schultyp. Fragen wir die Schüler: Sie 
sind mit der Forderung nach Demokratisierung 
angetreten, ihrer Schule eine gesellschaftskon-
forme Struktur zu geben. Ein wesentliches 
Merkmal ist die angemessene Partizipation 
der Beteiligten an den Entscheidungsprozessen. 
Daß Schüler und Eltern eine besondere Inter-
essenlage haben, wird von der Schule allge-
mein anerkannt. Die Problematik besteht in 
der Art der Mitbeteiligung und Mitbestim-
mung. Debus hat in diesem Zusammenhang 
mit Recht darauf hingewiesen, „daß eine neue 
Entwicklung der SMV nur sinnvoll sein kann, 
wenn sie die Schule als Stätte des Lernens, der 
Bildung = der Ausbildung nicht gefährdet 
oder gar aufhebt, sondern wenn durch eine 



aktivere Beteiligung der Schüler, ihre Mit-
sprache u
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nd Mitbestimmung bessere Bedingun-
gen dafür geschaffen werden und überhaupt 
eine bessere Schule entsteht" ).

In richtiger Einschätzung der realen schuli-
schen Möglichkeiten schlägt er daraufhin vor, 
formal zu unterscheiden zwischen „Anhö-
rungsrechten, Mitwirkungsrechten und Mitbe-
stimmung". In diesen Punkten gehen die Mei-
nungen der Bundesländer auseinander, wie die 
Analyse neuerer Erlasse zeigen wird (s. u.). 
übrigens besteht die gleiche Problematik für 
die Lehrer, denen bisher nur eine bescheidene 
Mitsprache bei ihren eigenen Angelegenheiten, 
einschließlich Lehrplänen usw., eingeräumt 
wurde.

In Anlehnung an politische Forderungen in 
unserer Gesellschaft versteht die Erziehungs-
wissenschaft ihre Aufgabe als eine emanzipa-
torische, ohne sich normativ festlegen zu 
können. Das allgemeine Erziehungs- und Bil-
dungsziel wird man in einer pluriformen, 
offenen Gesellschaft formal als Mündigkeit, 
Kritikfähigkeit, Selbständigkeit, Kreativität, 
Sachlichkeit, Vernünftigkeit bestimmen und es 
material mit den Inhalten der Grundrechts-
kataloge des Grundgesetzes und der Länder-
verfassungen umschreiben können. Die Nähe 
dieser Zielforderungen zur politischen Bildung 
ist naheliegend. Genau das ist gemeint, wenn 
von einer Umstrukturierung der SMV zur SV 
die Rede ist. Bisher richteten sich die Bestre-
bungen der SMV auf das Funktionieren des 
Lehrbetriebs. Künftig wird sie sich als SV 
seiner Kritik (Organisation, Lernprozesse, Fä-
cherkanon usw.) widmen. Die veränderte Ein-
stellung drückt sich in der neuen Namens-
gebung der Bundes-SMV-Zeitschrift „Wir ma-
chen mit" in „SV-Zeitschrift" aus.

Mitbestimmung ist ein politisches Postulat. 
Die SV muß politisch werden, will sie ihrer 
zeitadäquaten Aufgabe nachkommen. Vieler-
orts ist das zunächst so geschehen, indem sie 
sich verweigert, d. h. aufgelöst hat. Dadurch 
ist eine gewisse Dysfunktionalisierung des

23) O. Debus, a. a. O., S. 28.

Schulbetriebs erreicht worden. Es wirkt pein-
lich, wenn die Betroffenen, die Schüler, nicht 
mehr mitmachen. Dieser paradoxe Zustand 
veranlaßte die Kultusministerien zu Zuge-
ständnissen gegenüber den Schülerforderungen 
wie Mitwirkung bei der Erstellung von Lehr-
plänen, Kenntnisgabe aller Erlasse, Teilnahme 
an den Konferenzen, Mitarbeit an der Schul-
ordnung, Beschwerde- und Schlichtungsaus-
schuß, Möglichkeit der Kritik an Lehrern, 
Bekanntgabe der Maßstäbe für die Zensur-
gebung, Verwendung moderner Methoden im 
Unterricht, Mitbestimmung bei der Stoffaus-
wahl in den Klassen, freie Wahl von Kursen, 
Erweiterung der Befugnisse der SV usw.

über die Berechtigung dieser Forderungen be-
steht kein Zweifel. Als demokratisches Mini-
mum darf die Anhörung des Betroffenen bei 
allen ihn angehenden Angelegenheiten gelten. 
Voraussetzung ist die weitreichende Öffent-
lichkeit, (behördliche und verwaltungsgericht-
liche) Nachprüfbarkeit, Rechtlichkeit und 
Transparenz schulischer Akte. Erst auf dieser 
Basis kann eine SV effektiv mitarbeiten. Die-
ser Tatsache wurde von einigen Kultusmi-
nisterien durch die Änderung der betreffenden 
Erlasse Rechnung getragen. Inwieweit sie eine 
progressive, d. h. emanzipative Linie vertreten 
und damit einem allgemeinpolitischen Trend 
folgen, wird die qualitativ-differentielle Ana-
lyse der seit 1968 publizierten Erl
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asse nach-
zuweisen haben. Auf praktische Organisations-
fragen kann dabei weitgehend verzichtet wer-
den ).

Auf die Schülerprotestbewegung hat die Kul-
tusmihisterkonferenz rasch reagiert mit ihrem 
Beschluß über die SMV vom 3. Oktober 1968. 
Er gibt wesentliche Anregungen für eine Neu-
orientierung des Verhältnisses von Schüler 
und Schule und überläßt den Bundesländern 
eine detaillierte Aüsgestaltung in eigenen Er-
lassen. Insgesamt kann der KMK-Beschluß als 
gemäßigt fortschrittlich bezeichnet werden. In

24) Diedrich Hinrichs, SMV im Umbruch, Hannover 
1969. Vgl. die Mustersatzung für die Schülermitver-
antwortung an Gymnasien in Schleswig-Holstein, 
Erlaß vom 22. 5. 1970. 



den „Grundsätzen" (I) werden sowohl die 
„Interessen" der Beteiligten wie ihr „partner-
schaftliches Verhalten" angesprochen. Aller-
dings werden „Konflikte" nur als „Begleit-
erscheinungen" des schulischen Lebens gekenn-
zeichnet, die „fair und rational ausgetragen 
werden" sollen. „Insbesondere ist die Schule 
als gesellschaftliche Institution weder eine 
konfliktlose Gemeinschaft noch ein Betrieb mit 
den spezifischen Konflikten des Arbeitsle-
bens." In ihr „wirken sich vielfältige perso-
nelle, soziale und kulturelle Zusammenhänge 
aus". Aus diesen Zitaten geht eine gewisse 
Zurückhaltung gegenüber der Konfliktgesell-
schaft hervor. Zwar lassen sich Konflikte nicht 
leugnen, jedoch werden sie als ein Randge-
schehen apostrophiert, obwohl es im ersten 
Satz der „Grundsätze" heißt, daß die Schule 
die Jugend „auf das Leben in einer demokra-
tischen Gesellschaft" (I 1) vorzubereiten habe. 

Die politischen Implikationen dieser Feststel-
lung klingen erst in dem (vorletzten) Ab-
schnitt 6 an: „Die Fähigkeit zu Kritik und 
Kooperation und damit zu sozialer und politi-
scher Verantwortung wird gestärkt, indem die 
Schüler Gelegenheit erhalten, in altersent-
sprechenden Formen sich selbst Aufgaben zu 
stellen, an ihnen übertragenen Aufgaben der 
Schule mitzuarbeiten und ihre Interessen zu 
vertreten."
In der Hervorhebung der Interessenvertretung 
liegt das Novum dieses KMK-Beschlusses. 
Seine Exekution ist ohne Konflikte nicht mög-
lich, auch wenn dies in einer expressiven 
Form von dem Beschluß selbst nicht gemeint 
zu sein scheint, überdies ist terminologisch 
bemerkenswert, daß der Beschluß zwar in 
seinem ersten Teil von „SMV" im übergeord-
neten Sinne der allgemeinen Mitverantwor-
tung der Schüler an den Aufgaben der Schule 
spricht, jedoch im Sinne der Organisierung 
der Schüler von „Schülervertretungen (SV)".

Zu den als fortschrittlich formuliert anzusehen-
den Schülerinteressen gehören:
„Teilnahme von Schülervertretern unter be-
stimmten Voraussetzungen an Konferenzen 
der Lehrer,

Unterstützung einzelner Schüler auf deren 
Wunsch durch Schülervertreter bei der Wahr-
nehmung von Rechten, insbesondere bei Diszi-
plinar- und Beschwerdefällen,
Einsicht in alle Erlasse und Verfügungen der 
Schulaufsichtsbehörden, soweit sie für Schüler 
von Bedeutung sind, 
regelmäßige Besprechungen über aktuelle 
Schulfragen zwischen Schulleitung und Schü-
lervertretung,

Beteiligung der Schülervertreter in altersent-
sprechender Weise an Planung und Gestaltung 
des Unterrichts." (II c)

Von den eigentlichen Mitbestimmungsrech-
ten ist aber nirgends die Rede. Dadurch wird 
Abschnitt 7 der „Grundsätze" zur Leerformel: 
„Schülermitverantwortung ist als Bestandteil 
der Demokratie in der Schule ein Mittel ju-
gendlicher Selbsterziehung und bereitet auf 
das Leben in der Demokratie vor." Demokratie 
wird hier pädagogisch reduziert auf Selbst-
disziplinierung.

Bayern hat in seiner „Entschließung über 
das Verhältnis Lehrer-Schüler-Eltem, über 
die SMV und über die Schülerzeitungen an 
Gymnasien" vom 6. September 1968 den in 
Frage stehenden Komplex geregelt. Die SMV 
ist nach diesem Erlaß nach wie vor Hilfsorgan 
der Schule und soll höchstens den kleingrup-
penhaften Erfahrungs- und Verantwortungs-
bereich der Schüler erweitern helfen. Ein 
„Mitbestimmen" ist nicht vorgesehen. Ent-
scheidend für den Rang der SMV sind fol-
gende grundsätzliche Ausführungen:

„Der wesensgemäße Unterschied zwischen den 
Aufgaben der Lehrenden und der Lernenden, 
der Erziehenden und der zu Erziehenden 
grenzt die Mitwirkung gegen die Mitbe-
stimmung ab. Mitwirkung und Mitgestaltung 
der SMV stehen unter dem Vorbehalt des Er-
ziehungsrechtes der Erziehungsberechtigten 
und der von Lehrerrat und Direktor für Leben 
und Arbeit an der Schule zu tragenden Ver-
antwortung."

über die ideologische Herkunft von „Wesens"-
aussagen braucht nicht berichtet zu werden.



Eine gewisse Konkretisierung des Zitierten 
erfolgt in den Hinweisen zu den „Formen der 
Mitwirkung":
a) „5. Die Aufgabe der Schülervertretung gibt 
der SMV das Recht, Wünsche und Anregungen 
der Schüler an Lehrer, Direktor und Eltern-
beirat zu übermitteln, ihre Hilfe und Vermitt-
lung einzusetzen, wenn ein Schüler glaubt, es 
sei ihm Unrecht geschehen, und Beschwerden 
allgemeiner Art bei Lehrern, beim Direktor 
und im Schulforum vorzubringen."
Konflikte werden nicht erwähnt, Beschwerden 
über Lehrer ausgeklammert, übrig bleibt ein 
einseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Dies wird 
insbesondere anhand einiger organisatorisch-
technischer Bestimmungen verstärkt:
b) „4. Der Direktor unterrichtet den Schüler-
ausschuß über Angelegenheiten, die für die 
Schule von allgemeiner Bedeutung sind, über 
Lehrerratsbeschlüsse, soweit sie für die Schü-
ler in Betracht kommen, und über Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, soweit sie Schüleran-
gelegenheiten betreffen.
5. Der Lehrerrat soll dem Schülerausschuß und 
den Sprechern von Arbeitsgruppen auf deren 
Wunsch Gelegenheit geben, gehört zu werden.

9. In die Einrichtungen der Schülervertretung 
kann jeder Schüler gewählt werden, der nicht 
wegen eines Vergehens gerichtlich bestraft 
ist und gegen den in den letzten zwölf Mona-
ten keine Schulstrafe durch den Lehrerrat 
ausgesprochen worden ist..."
Der Text spricht für sich. Nur solche Schüler 
dürfen verantwortlich mitarbeiten, die vorher 
die schulischen Anpassungsmuster bereits in-
ternalisiert haben.
Eine Arbeitsgruppe der SMV wird nur zuge-
lassen, wenn sie „keine einseitig politischen 
und weltanschaulichen Ziele verfolgt" (a 3). 
„Das Wesen der SMV ist dadurch bestimmt, 
daß ihre Arbeit den Zielen und Aufgaben der 
eigenen Schule dient. Zusammenschlüsse von 
Schülervertretungen mehrerer Schulen sind da-
her nicht möglich" (h 1). Das ist das einzige 
Verbot überregionaler Schülerzusammenarbeit 
in der BRD. Nach der „Entschließung über die 

Schülermitverwaltung (SMV)" vom 29. 4. 1971 
können mehrere Schulen eines Ortes oder be-
nachbarte Schulen gemeinsame Veranstaltun-
gen durchführen. Ein Bezirksschülersprecher 
für Gymnasien wird gewählt, seine Aufgaben 
nicht genannt. Jährliche Zusammenkünfte von 
Schülersprechern, Vertrauenslehrern, den Be-
zirksjugendringen des Bayerischen Jugend-
rings mit dem Ministerialbeauftragten sollen 
stattfinden.

„7. Jede SMV einer Schule hat die Möglich-
keit, Wünsche und Anregungen über die 
Schule hinaus auf dem Weg über den Direk-
tor der Schule der Landesarbeitsgemeinschaft 
SMV oder dem Staatsministerium vorzule-
gen."

Diese Hinweise lassen den Wunsch nach einer 
unpolitischen, konfliktfreien, obrigkeitlichen 
und lehrerzentrierten Schule erkennen.

Nach den grundsätzlichen Bemerkungen der 
niedersächsischen „Vorläufigen Richtlinien zur 
Schülermitverantwortung" vom 16. September 
1968 bildet sich „demokratisches Bewußtsein" 
„insbesondere im Handeln nach demokrati-
schen Grundsätzen" (I 1). Dies möchten die 
Richtlinien sicherstellen u. a. mittels eines pa-
ritätisch von Schülern und Lehrern besetzten 
„gemeinsamen Ausschusses", der „Empfeh-
lungen an den Schulleiter, an die Konferenz 
oder an den Schülerrat beschließen" kann. Ein 
paritätischer Schlichtungsausschuß ist für sol-
che Angelegenheiten zuständig, „die das Ver-
hältnis zwischen Schülern und Lehrern be-
lasten". Ferner haben gewählte Schülerver-
treter das Recht, von der Konferenz zu Ange-
legenheiten der Schülerschaft gehört zu wer-
den. Das Beschwerderecht steht jedem Schüler 
gegenüber jedem Lehrer oder gegen die Schul-
leitung zu. Arbeitsgemeinschaften „dürfen 
nicht einseitig den Zielsetzungen bestimmter 
politischer, konfessioneller oder weltanschau-
licher Gruppen dienen" (V 1 a). Am fort-
schrittlichsten regeln die Richtlinien das Ver-
hältnis zwischen Lehrern und Schülern, indem 
sie zur Kooperation zwingen und Konflikte 
durch entsprechende Ausschüsse beizulegen 
suchen. An ein Mitspracherecht der Schüler ist 



nicht gedacht. Dagegen ist den Schülern „Ge-
legenheit zu geben, in den dafür geeigneten 
Aufgabenbereichen der Schule mitzuarbeiten" 
(V 2).

Nach dem saarländischen „Vorläufigen Erlaß 
betreffend die Aufgaben und die Tätigkeit der 
Schülermitverantwortung . . vom 16. Juli 
1968 „hat die SMV die Aufgabe, an der Er-
ziehung der Schüler zu selbständig denkenden 
und mitverantwortlich handelnden Gliedern 
einer demokratischen Gesellschaft mitzuwir-
ken". Dies geschieht in der bisher üblichen 
Weise sowie durch Teilnahme von Schüler-
vertretern an Gesamtkonferenzen mit beraten-
der Stimme, sofern über folgende Dinge ver-
handelt wird: Schulzucht und Ordnung, Pro-
bleme der Vereinheitlichung der Notengebung 
und Versetzung, Hausaufgaben, Androhung 
der Verweisung oder Verweisung, Zusammen-
arbeit mit Eltern und Verbänden, Beschwerde-
fälle. Ferner ist die Teilnahme an Klassen-
und Fachkonferenzen vorgesehen. Für die 
Tagesordnung aller Konferenzen können die 
Schüler Beratungsgegenstände beantragen. 
„Durchführung von eigenen Veranstaltungen 
kultureller, sportlicher und allgemeinpoliti-
scher Art, die nicht einseitig den Interessen 
und Auffassungen einer Organisation oder 
Gruppe dienen dürfen", ist erlaubt. Aber: „Der 
Schulleiter kann die Durchführung einer Ver-
anstaltung untersagen, wenn sie den Er-
ziehungsauftrag oder das Ansehen der Schule 
gefährdet." Damit wird das alte Herrschafts-
und Abhängigkeitsverhältnis restauriert. Neu 
an diesem Erlaß ist das Aufzählen von Tages-
ordnungspunkten einer Konferenz, an denen 
die Schüler zu beteiligen sind. Der Akzent der 
Neuerungen liegt auf der Mitberatung der 
Schüler in allen sie betreffenden Fragen.

Nach dem schleswig-holsteinischen Erlaß über 
die „Schülermitverantwortung (SMV) für all-
gemeinbildende und berufsbildende Schulen" 
vom 25. Juli 1969 gilt das Folgende:

„III 2 (4) ... Die Schülervertretung hat das 
Recht, durch den Schulsprecher der Konferenz 
Anträge einzureichen. Der Schulsprecher und 
sein Stellvertreter haben Sitz und Stimme in 

der Gesamtkonferenz. Ausgeschlossen sind sie 
nur von der Beratung von Personalangelegen-
heiten der Lehrkräfte und von Zeugnisfragen 
. . . Bei der Beratung von Angelegenheiten, 
bei denen familiäre oder sonstige private 
Fragen eines Schülers berührt werden, ist ihre 
Teilnahme nur zulässig, wenn der betroffene 
Schüler und seine Erziehungsberechtigten die-
ses wünschen . . .
(5) Vor der Entscheidung über schwere Schul-
strafen . . . muß der Schulleiter sowohl dem 
Schulsprecher als auch dem Verbindungslehrer 
Gelegenheit geben, sich zum Verhalten des 
betroffenen Schülers zu äußern."
Bei schweren Disziplmarfällen kann sich der 
Schüler ernen Beistand im Sinne eines Ver-
teidigers aus den Reihen der Lehrer oder 
Schüler wählen (111 5). Diese Einrichtung ist 
eine Novität. Lediglich Hessen läßt die Ver-
tretung durch einen Anwalt zu.
Wie in einigen anderen Bundesländern kann 
ein Schlichtungsausschuß, paritätisch mit drei 
Lehrern, drei Schülern und drei Eltern besetzt, 
eingerichtet werden (III 6). Allerdings werden 
über die Verbindlichkeiten seiner Beschlüsse 
keine Aussagen gemacht.
Der Schulsprecher, der mit allen wichtigen 
Erlassen vertraut zu machen ist, vertritt die 
Schülerschaft nach außen (vgl. Hessen), jedoch 
mit der Einschränkung:
„III 2 (2) ... Daher gilt die Vertretung des 
Schulsprechers nach außen nur im Rahmen der 
Aufgaben der SMV. Der Schulsprecher kann 
nicht auf allen Gebieten für die Schule spre-
chen."
Die emanzipative Unsicherheit dieses gemäßigt 
fortschrittlichen Erlasses zeigt sich nicht nur 
in der unexakten Verwendung der Begriffe 
.Schülermitverantwortung' und .Schülervertre-
tung' sondern auch in seinem ambivalenten 
Verhältnis zum Freiheitsspielraum der Schüler 
bei SMV-Veranstaltungen:
Bei Veranstaltungen der SMV außerhalb der 
Schule ist eine ordnungsgemäße Aufsicht von 
der Schule durch Stichprobe festzustellen, als 
hätte die Schule außerhalb ihres Bereichs 
irgendwelche Kompetenzen. Ebensowenig ist 



die folgende Feststellung juristisch abgesi-
chert:
„III 7 (6) Der Schulleiter kann nach Anhören 
der SMV der Durchführung einer Veranstal-
tung widersprechen, wenn sie mit einer be-
sonderen Gefahr für die Schüler verbunden 
ist oder wenn befürchtet werden muß, daß sie 
geeignet ist, den Schulfrieden zu stören, den 
Erziehungsauftrag der Schule zu gefährden und 
das Ansehen der Schule in der Öffentlichkeit 
zu schädigen. “
Bremen ist das einzige Bundesland, das nach 
wie vor die „Richtlinien für die Schülermit-
verantwortung an den allgemeinbildenden 
Schulen und Berufsfachschulen" vom 1. 12. 1964 
(ergänzt durch den Erlaß vom 10. 9. 1969, s. u.) 
für ausreichend hält. In affirmativer Weise, 
unter Benutzung gemeinschaftsideologischer 
Vokabeln werden die Aufgaben der SMV wie 
folgt bestimmt:

I. „1. Die SMV soll die Schüler am Leben der 
Schule und an der Gestaltung der Schulge-
meinschaft beteiligen. Voraussetzung hierfür 
ist Vertrauen zwischen den Schülern und 
zwischen den Lehrern und Schülern.

2. Die Schüler sollen u. a. lernen, sich in eine 
Gemeinschaft einzuordnen und in ihr Aufga-
ben zu übernehmen, sowie den anderen anzu-
hören und seine Meinung zu achten. Sie sollen 
dabei mit demokratischen Lebensformen ver-
traut werden. Je mehr die Schüler ihre Aufga-
ben selbst wählen und selbständig zu lösen 
versuchen, um so größer ist der erzieherische 
Wert ihrer Mitarbeit."

Diesen sozialerzieherischen, unpolitischen, auf 
gesellschaftliche Anpassung bedachten Ausfüh-
rungen entspricht der konventionelle Aufga-
benkatalog.

Die gewählten Schülervertreter können von 
der Schule ihres Amtes enthoben werden: 
II A. „7. Den Schulsprecher, einen Klassen-
sprecher oder einen anderen in ein Amt ge-
wählten Schüler kann die Schule nur aus 
begründetem Anlaß (welchen? W. M.) auf Be-
schluß der Gesamtkonferenz vorzeitig seines 
Amtes entheben."

Die gleiche Unselbständigkeit der SMV wird 
durch die Person des obligatorischen Ver-
bindungslehrers verstärkt. Nach III. 5. hat er 
zwar nur eine „beratende Aufgabe", jedoch 
die „Pflicht, die Geldangelegenheiten des 
Schülerrings (= SMV der einzelnen Schule. 
W. M.) bzw. der Arbeitsgruppe mindestens 
zweimal jährlich, die der Schülerzeitung lau-
fend zu überprüfen und die Prüfung durch 
Unterschrift in den Kassenbüchern zu bestäti-
gen."

Dieser SMV-Erlaß gilt zusammen mit dem 
Erlaß über „Gemeinsame Ausschüsse an den 
allgemeinbildenden Schulen und Berufsfach-
schulen im Lande Bremen" vom 10. 9. 1969. 
Das Novum besteht in der Einrichtung ge-
meinsamer Ausschüsse:
"1. Der Elternbeirat, der Schülerring und die 
Gesamtkonferenz der Lehrer sind die Selbst-
verwaltungsorgane der Schule. Um die Bera-
tung und Entscheidung anstehender Schulfra-
gen in wechselseitiger Abstimmung der Selbst-
verwaltungsorgane voranzubringen, kann jede 
Schule einen Gemeinsamen Ausschuß bilden 
aus bis zu 4 Vertretern jedes ihrer Selbst-
verwaltungsorgane ...

4. Seine Entscheidungen werden von den 
Selbstverwaltungsorganen entweder zustim-
mend übernommen oder mit einfacher Mehr-
heit zur erneuten Beratung an den Gemein-
samen Ausschuß zurückverwiesen. Die zweite 
Entscheidung des Gemeinsamen Ausschusses 
bindet alle Beteiligten, wenn die Gesamt-
konferenz sie nicht mit Zweidrittelmehrheit 
außer Kraft setzt."

Die Hamburger „Bestimmungen über Schüler-
vertretungen und Schülergruppen" vom 
14. Februar 1969 überlassen es mehr oder 
weniger den Schülern, ob sie Vertretungen 
bilden oder sich freiwillig zu Gruppen zu-
sammenschließen. Die Schule muß die nötigen 
sächlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen 
(Räume, Schwarzes Brett, Telefon). Verbin-
dungslehrer sind zu wählen. „9. (3) Die Ver-
bindungslehrer müssen Beschlüssen der SV, 
deren finanzielle Deckung nicht gesichert ist, 
widersprechen. Das gleiche gilt für die Be-



auftragten der Schulbehörde gegenüber Be-
schlüssen des Hamburger Schülerparlaments."

Die Sitzungen der SV sind schulische Veran-
staltungen (5, 1). Andere Veranstaltungen der 
SV sind schulisch, wenn sie vom Schulleiter 
bzw. von der Behörde genehmigt werden (5, 2 
und 3). Lehrer oder durch den Schulleiter be-
auftragte Schüler führen die Aufsicht (5, 4).

Der Erlaß kennt folgende „Formen der Mit-
wirkung":
„3 (2) Anregungen zum Unterricht und Fragen 
der Leistungsbeurteilung" sind dem Klassen-
oder Schulleiter vorzutragen. Bei ungerechter 
Behandlung durch den Lehrer kann sich der 
Schüler an den Klassen- oder Schulleiter wen-
den (3 [3]). Anläßlich einer „disziplinarischen 
Maßnahme" kann der Klassen- oder Schul-
sprecher gehört werden, wenn der Betroffene 
es will und seine Eltern nicht widersprechen 
(3 [4]).
„3 (5) Die Schulsprecher tragen dem Schulleiter 
Wünsche und Vorschläge der Schülervertre-
tung vor. ...
(6) Die Lehrerkonferenz, der Elternrat und der 
Schulbeirat ziehen die Schulsprecher zur Be-
ratung hinzu, bevor sie über Angelegenheiten 
oder die Schule betreffende Vorschläge der SV 
beschließen." Zu allen Konferenzen können 
Schülervertreter hinzugezogen werden (Stimm-
recht ist nicht geregelt). Gemischte Ausschüsse 
für Sonderaufgaben sind möglich.

„3 (9) Streitfälle sollen, wenn nicht anders 
möglich, durch Beratung in einem paritätisch 
aus Lehrern, Elternvertretern (bzw. Vertretern 
des Schulbeirats) und Schülervertretern gebil-
deten Schlichtungsausschuß beigelegt werden." 
Die Bestimmungen dieses Erlasses lassen keine 
Fortschritte im Sinne einer zeitgemäßen Schul-
reform qua Reform der Schülermitbestimmung 
erkennen. Dies gjit auch für die vom Schul-
leiter zu genehmigenden Schülergruppen (bei 
Einwänden entscheidet die Behörde):

„4 (1) Eine Schülergruppe kann als schulische 
Gruppe nur zugelassen werden, wenn sie po-
litisch, weltanschaulich und konfessionell nicht 
gebunden ist und grundsätzlich allen Schülern 

der Schule offensteht." Der hinter dieser Be-
stimmung stehende Begriff von Neutralität 
erfüllt eine ideologische Funktion, indem er 
geistige Positionen jeder Art denunziert.

In Nordrhein- Westfalen vertritt die SMV nach 
dem Erlaß über die „Schülermitverwaltung 
(SMV)" vom 16. Oktober 1968 „die Interessen 
der Schüler". Im wesentlichen geht es um 
„Mitarbeit" und „Mitwirkung". Aufgabe der 
SMV ist es, „die politischen, kulturellen, so-
zialen, fachlichen und sportlichen Interessen 
der Schüler zu fördern" (3.2). Darüber hinaus 
dürfen der Schulsprecher, sein Stellvertreter 
und ein weiterer Schüler an den Gesamtkon-
ferenzen beratend teilnehmen (nach dem Erlaß 
vom 24. Juli 1970 kann ihnen durch Konferenz-
beschluß das Stimmrecht verliehen werden), 
außer an Zensuren-, Versetzungs- und Ab-
schlußkonferenzen sowie an Konferenzen mit 
privaten Belangen von Lehrern und Schülern. 
Sie können zusätzliche Tagesordnungspunkte 
beantragen. An jeder Schule wird ein paritä-
tisch besetzter Schlichtungsausschuß eingerich-
tet, der bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen SMV und Schule Empfehlungen auszu-
arbeiten hat25 ).

25) Vgl. Anmerkung 19.

Erwähnenswert sind die zwar nicht durch 
Erlaß, aber als Ergebnis der allgemeinen Dis-
kussion etablierten sog, Fachschaften. Ab Klas-
se 10 wählen die Schüler einer Schule für jedes 
Fach oder Projekt (z. B. Curriculum, Schul-
reform) kompetente Mitschüler als Fachschafts-
vertreter. Sie können den Fachkonferenzen 
Vorschläge unterbreiten.

Nach den baden-württembergischen „Richt-
linien für die Einrichtung und die Aufgaben 
der Schülermitverantwortung gemäß § 40 
SchVOG für die Schulen sämtlicher Schularten 
nach § 3 Abs. 2 SchVOG (Vorläufige SMV-
Richtlinien)" von 1970 hat die SMV die „sich 
aus dem Schulleben ergebenden Interessen 
der Schüler zu vertreten" (III 15.1.2.). Der 
Wirkungsbereich und die Zusammenarbeit er-
gibt sich aus der eigenen Schule. Insbesondere 
handelt es sich um „Gemeinschaftsaufgaben' 



Die SMV soll „die fachlichen, sportlichen, kul-
turellen, sozialen und politischen Interessen 
der Schüler fördern.“ Veranstaltungen „dürfen 
nicht einseitig den Zielsetzungen bestimmter 
politischer, konfessioneller oder weltanschau-
licher Gruppen dienen" (III 15.1.1.). Ferner 
kommt eine Mitarbeit bei der Gestaltung des 
Unterrichts, der Erprobung neuer Unterrichts-
formen, bei Verwaltungs- und Organisations-
aufgaben der Schule, bei Ordnungs- und Auf-
sichtsdienst in Betracht. Die Beteiligung an 
Lehrerkonferenzen richtet sich nach besonde-
ren Vorschriften. Schülervertreter dürfen „An-
regungen, Vorschläge und Wünsche" gegen-
über Lehrern, Schulleiter und Eltern vorbrin-
gen (IV 17). Regelmäßige Besprechungen mit 
dem Schulleiter und dem Verbindungslehrer 
finden statt.

An der bisherigen Situation der SMV hat sich 
durch den neuen Erlaß kaum etwas geändert. 
Wenn die SMV ein anderes als das übliche 
Organisationsmodell verwirklichen möchte, 
„bedarf sie der Zustimmung der Gesamtlehrer-
konferenz" (II 13.2).

Hessen hat am 3. August 1970 eine umfang-
reiche „Verordnung über die Schülervertre-
tungen (SV) an öffentlichen Schulen" vorge-
legt. Durch die etwas ungewöhnliche Form der 
Veröffentlichung als Rechtsverordnung wird 
die Bedeutung der Sache dokumentiert. Sie 
geht nicht zuletzt aus der appellativen Dik-
tion der Formulierungen hervor. Als program-
matisch im Sinne einer Politisierung und Mit-
bestimmung darf die Verwendung des Be-
griffs SV für Organisationsform und inhalt-
liche Struktur der vereinigten Schülerinteres-
sen gelten.

Die SV gliedert sich in eine Stufenvertretung I 
(Klassen 5—10) und II (Klassen 11 und höher). 
Diese Einteilung ist zugleich für Gesamt-
schulen, Kollegs usw. praktikabel. Damit wird 
eindeutig die unterschiedliche Interessenlage 
jüngerer und älterer Schüler, die in vielen 
Bundesländern aus pädagogisch nicht einsich-
tigen Gründen völlig verwischt wird (der Pri-
maner unterliegt dem gleichen Reglement wie 
der Sextaner), anerkannt. Sie läuft parallel mit 

einer graduellen Abstufung von Rechten und 
Pflichten.
Die Sitzungen der Schülervertretung sind 
öffentlich, an ihnen können, im Gegensatz zu 
anderen Bundesländern, der Schulleiter, ein 
von der Gesamtkonferenz beauftragter Lehrer, 
der Verbindungslehrer sowie Angehörige der 
überörtlichen SV teilnehmen. ihnen ist 
auf Antrag im Rahmen der GO zu den Bera-
tungsgegenständen das Wort zu erteilen" 
(§ 5 [3]). Das gleiche gilt für die Schüler(voll)-
Versammlungen. Entsprechend nehmen der 
Schulsprecher, die Stufensprecher, ihre Stell-
vertreter und drei weitere Angehörige der SV 
an Gesamtkonferenzen mit beratender Stimme 
teil und können Vorschläge zur Tagesordnung 
einbringen sowie Anträge stellen. Ähnliches 
gilt für die übrigen Konferenzen, mit Ausnah-
me von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen 
sowie bei persönlichen Angelegenheiten.

Im Sinne der Argumentation von Perschei und 
Debus (s. o.) unterscheidet die hessische SV-
Verordnung zwischen Mitwirkung, Beteiligung 
und Mitbestimmung der Schüler. Dazu die ent-
sprechenden Beispiele:
„§ 9 (1) Die Schülervertretung hat den Auftrag, 
nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmun-
gen an der Arbeit der Schule mitzuwirken....

§ 11 (1) Die Schülervertretung ist in allen An-
gelegenheiten, die das Interesse der Schüler 
berühren, zu beteiligen." Die Mitbestimmung 
betrifft vor allem die Stufen Vertretung II:
„§ 11 (4) 1. Erarbeitung, Änderung oder Auf-
hebung der ergänzenden Schulordnung,
2. einheitliche Durchführung von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften,
3. Angleichung und Vereinheitlichung der 
Maßstäbe bei Notengebung und Versetzung, 

4. Aufstellung von Richtlinien über Art und 
Umfang der Schulaufgaben,

5. Vorbereitung und Durchführung von Ver-
anstaltungen der Schule. Widerspricht die 
Stufenvertretung II einem Beschluß der Ge-
samtkonferenz in vorbezeichneten Angelegen-
heiten, so ist ein Verfahren nach § 15 Abs. 2 
einzuleiten.



(5) In Fachkonferenzen steht der Stufenvertre-
tung II ein Mitwirkungsrecht zu."

Am einschneidendsten gegenüber der seitheri-
gen SMV-Struktur ist die Einrichtung und 
Funktion der „Ausschüsse für Zusammen-
arbeit" und der „Vermittlungsausschüsse":

„§ 14 (2) Die Ausschüsse für Zusammenarbeit 
haben die Aufgabe, Beschlüsse der Lehrerkon-
ferenzen und der Schülervertretung, die die 
Interessen von Lehrern und Schülern gemein-
sam berühren, vorzubereiten. Die Ausschüsse 
haben das Recht, Empfehlungen auszuspre-
chen, über die in den Lehrerkonferenzen und 
in dem Schülerrat beraten werden muß."

„§ 15 (2) Die Stufenvertretung II hat den Ver-
mittlungsausschuß anzurufen, wenn sie einen 
Konferenzbeschluß in Angelegenheiten nach 
§ 11 Abs. 4 nicht billigt. Die Anrufung des 
Vermittlungsausschusses muß innerhalb einer 
Woche nach Mitteilung des Konferenzbeschlus-
ses erfolgen: die Anrufung hat aufschiebende 
Wirkung. Der Vermittlungsausschuß soll in-
nerhalb von zehn Unterrichtstagen nach Anhö-
rung der Stufenvertretung II einen Vermitt-
lungsvorschlag erarbeiten und diesen der Ge-
samtkonferenz und der Stufenvertretung II zu-
leiten. Die Gesamtkonferenz und die Stufen-
vertretung II beraten den Vermittlungsvor-
schlag und beschließen erneut. Wird der Ver-
mittlungsvorschlag von der Gesamtkonferenz 
oder von der Stufenvertretung II mit Zwei-
drittelmehrheit abgelehnt, wird er nicht wirk-
sam. Im anderen Fall gilt er als angenommen. 
Die Gesamtkonferenz oder die Stufenvertre-
tung II kann im Falle der Ablehnung die Ent-
scheidung der Schulaufsichtsbehörde herbei-
führen. In dringenden Fällen, insbesondere 
wenn eine ernsthafte Gefahr für Sicherheit, 
Unterricht oder Erziehung besteht, kann der 
Schulleiter den vorläufigen Vollzug einer 
Maßnahme anordnen."
Diese Ausschüsse sind Organe der Mitbe-
stimmung mit weitreichenden Vollmachten. Sie 
führen im Normalfall zu einer Vielzahl, meist 
in der Unterrichtszeit stattfindenden Konfe-
renzen. Signifikante Erfahrungen liegen noch 
nicht vor.

Alle Bestimmungen der Verordnungen sind 
vor dem Hintergrund eines konflikttheoreti-
schen Schulmodells zu verstehen und gleichen 
einer Institutionalisierung der permanenten 
Auseinandersetzung zwischen Schülern und 
Schule angesichts ihrer unterschiedlichen In-
teressenlagen. Dadurch wird die erwähnte Po-
litisierung wie in keinem anderen Bundes-
land prinzipiell verankert. Dies zeigt sich des 
weiteren an der Stellung der SV. Sie erhält 
das Recht zu Presseerklärungen:

„§ 8: Die Vertretung der Interessen der Schü-
ler in schulischen Angelegenheiten gegenüber 
der Öffentlichkeit schließt das Recht zur Ab-
gabe von Erklärungen und von Pressever-
öffentlichungen ein. Derartige Erklärungen 
dürfen nur abgegeben werden, wenn ein Be-
schluß der zuständigen Schülervertretung vor-
liegt, und sollen vorher im Vermittlungsaus-
schuß erörtert werden."

„Der Schülervertretung soll die Benutzung der 
Schulverwaltungseinrichtungen gestattet wer-
den" (§ 12 [4]). Ferner ist in diesem Zusam-
menhang die generelle Zulassung von Schü-
lervereinigungen mit mindestens zehn Mit-
gliedern an einer Schule zu vermerken. Solche 
Vereinbarungen sind nach der Intention der 
hessischen SV-Verordnung vor allem als po-
litische Vereinigung zu verstehen, z. B. als Ju-
gendorganisationen politischer Parteien. Ihnen 
ist gestattet „1. Teilnahme an den Wahlen der 
Schülervertretung, 2. Beteiligung an den Ver-
anstaltungen der Schülervertretung". Das Be-
mühen um Sitz und Stimme in der SV kann 
sich demnach in Zukunft auch in Gestalt eines 
den politischen Parteien nachgeahmten Wahl-
kampfes vollziehen.

Bei der Gesamtbeurteilung der durch die 
neuen Erlasse zur SMV/SV zweifellos überall 
erzielten Fortschritte muß man von dem ter-
minus a quo der einzelnen Bundesländer so-
wie der dortigen politischen Mehrheitsverhält-
nisse ausgehen. Linksgerichtete Regierungen 
neigen eher dazu, die politischen Momente in 
allen gesellschaftlichen Bereichen — auch in 
der Schule — durchzusetzen, ander Regierun-
gen ziehen ein vorsichtiges Taktieren vor und 



berufen sich stärker auf pädagogische Vor-
behalte.

Eine zusammenfassende Würdigung kann, un-
ter Berücksichtigung der im ersten Teil dieser 
Arbeit gemachten theoretischen Ausführungen 
über die anläßlich der jugendlichen Protest-
bewegung artikulierten Gedanken zum ge-
sellschaftlichen Selbstverständnis der Schüler, 
folgende Trends und Veränderungen im Hin-
blick auf die S(M)V feststellen: Es wird allge-
mein zugestanden, daß Schüler in der Schule 
ihre eigenen Interessen verfolgen — dies hat 
sich inzwischen in der stärkeren Jugend- und 
Gesellschaftsbezogenheit moderner Lehrpläne 
niedergeschlagen —, die, da sie häufig den 
Intentionen der von den Erwachsenen gesetz-
ten und teilweise obsoleten Ziele der Schule 
zuwiderlaufen, zu Konflikten mit der Insti-
tution und ihren Repräsentanten führen. Aller-
dings werden die Interessengegensätze und 
Konflikte noch zu sehr als zu eliminierende 
Störfaktoren, nicht als systemkonform betrach-
tet. Infolgedessen wird eine durchgehende De-
mokratisierung und damit Politisierung, mit 
Ausnahme von Hessen, zugunsten einer Har-
monisierung und Kanalisierung der Gegen-
sätze abgelehnt. Selbst der ältere Schüler wird 
mehr als ein ens educandum denn als ein 
homo politicus et oeconomicus et sociologicus 
angesehen, der Erziehungsauftrag der Schule 
wird weniger auf die Gesellschaft als vielmehr 
auf ein unpolitisches Erziehungsziel bezogen. 
Man ist in erster Linie am reibungslosen Ab-
lauf des Betriebs interessiert. Dagegen müßte 
die Korrelation von Pädagogik und Politik 
stärker anerkannt werden. Andernfalls gerät 
die Schule in Gefahr, eine marginale Rolle in 
unserer Gesellschaft einzunehmen. Dies zeigt 
sich u. a. an der Furcht der Erlasse, Mitbe-
stimmung anstelle bloßer Mitarbeit und Mit-
Wirkung zuzulassen. Immerhin haben in den 
meisten Bundesländern die S(M)V-Vertreter 
ein Anhörungs- und Vortragsrecht, z. T. ein 
Konsultativrecht bis hin zur Schulaufsichtsbe-
hörde. Am besten scheint sich die Mitbeteili-
gung im Binnenbereich der Klasse (Gruppe) 
durchgesetzt zu haben. Stoffauswahl und Un-

terrichtsmethode werden weitgehend von den 
Schülern mitbestimmt.

Der Begriff der Schülervertretung 26)  ist, wenn 
auch noch nicht überall in der gewünschten 
Akzentuierung, in die Erlasse eingedrungen. 
Die Konsequenz aus dem Vertretungsbegriff 
besteht in der (politischen) Repräsentation 
der Vertretungsorgane. Diese Folgerung kann 
man einmal als Vertretung der Schüler gegen-
über Schule und Öffentlichkeit verstehen, zum 
anderen als politisches Mandat. Letzteres ist 
strittig, zumal ein solches Mandat für die All-
gemeinen Studentenausschüsse richterlich ne-
giert wurde und die Erlasse die Aufgaben der 
SMV/SV vorwiegend auf die Angelegenheiten 
der einzelnen Schule beschränken. Etwas an-
deres ist die politische Aktivität im Rahmen 
der politischen Bildung. Ein Mandat würde die 
politische bzw. syndikalistische Organisie-
rung der Schülerschaft voraussetzen.

Das bei den Schülern weit verbreitete Gefühl, 
einer repressiven Schulhierarchie und -büro-
kratie ausgeliefert zu sein, wird durch die 
Teilnahme der Schülervertreter an Konferen-
zen, durch Anhör- und Antragsrechte, durch 
Errichtung von (meist paritätisch besetzten) 
Beschwerde- und Vermittlungsausschüssen so-
wie durch die Pflicht zur vollen Information 
abzubauen versucht. Die Verbesserung des In-
formationsniveaus ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für Demokratisierung. Die Trans-
parenz und Öffentlichkeit der Entscheidungs-
vorgänge und die Kooperation zwischen Leh-
rern, Schülern und Eltern ist sicher größer ge-
worden. Allerdings gewährt nur Schleswig-
Holstein das Stimmrecht dem Schulsprecher 
und seinem Stellvertreter in der Gesamtkonfe-
renz (Nordrhein-Westfalen fakultativ), in Hes-
sen wird es über den Vermittlungsausschuß 
geltend gemacht. Das Wahlrecht stellt gerade

26) Wolfgang Mickel, Die Schülermitverantwortung, 
in: Politische Bildung an Gymnasien, 1945—1965, 
Stuttgart 1967, S. 176—188; Horst Czymek, Schü-
lermitverwaltung oder Schülermitverantwortung?. 
Ein Beitrag zur Begriffsbestimmung, in: Recht der 
Jugend und des Bildungswesens 16 (1968), S.42—54; 
Sibylle Schneider, Kritische Bemerkungen zur Schü-
lermitverwaltung, in: Recht der Jugend und des 
Bildungswesens 16 (1968) S. 54—58. 



für ältere Schüler eine wichtige Form der Mit-
bestimmung dar. Dennoch besteht durchweg 
eine Diskrepanz zwischen verbaler Teilnahme 
der Schüler an Entscheidungsprozessen (Kon-
ferenzen usw.) und Mitbestimmung, nicht zu-
letzt wegen ihrer zahlenmässigen Unterreprä-
sentanz. Selbst die als fortschrittlich anzuse-
henden Schlichtungsausschüsse verfügen über 
keine Sanktionsgewalt. Bei persönlichen Kon-

flikten ist es den Betroffenen überlassen, sich 
einem solchen Ausschuß zu stellen oder nicht.

Eine Weiterentwicklung der SV wird sich in 
Richtung der aufgezeigten Trends bewegen 
müssen. Um einiges, was in den Erlassen vor-
gesehen ist, operationalisierbar zu machen, be-
darf es flankierender Maßnahmen in Gestalt 
einer effektiven politischen Bildung.

2. Die Schülerpresse als Instrument der politischen Selbstbefreiung

Eine ähnliche emanzipatorische Funktion wie 
die SV erfüllt die Schülerpresse27 ). Leider 
geht die Anzahl der selbständigen Publika-
tionsorgane infolge der Kostensteigerung zu-
rück. Um so notwendiger ist die Herausarbei-
tung ihrer Bedeutung und Rolle für die Selbst-
befreiung der Schüler.

27) Frithjof Rendtel, Zur Schülerpresse in der Bun-
desrepublik, Hannover 1971.

Presse schlechthin hat pragmatisch-politischen 
Charakter. Sie ist seit ihrem Bestehen ein In-
strument in der Hand ihrer Besitzer zur Ver-
breitung von gesellschaftsverändernden oder 
-konservierenden Meinungen und Ansichten. 
So kann sie benutzt werden als ein Vehikel 
des Fortschritts oder der Bewahrung des Sta-
tus quo, der sachlichen Information und Wahr-
heit oder der Verschleierung tatsächlicher Ver-
hältnisse. In dem einen wie -in dem anderen 
Fall, in ihrer progressiven oder restaurativen 
Funktion, stellt die Presse das bedeutendste, 
die öffentliche Meinung bestimmende Politi-
kum dar. Bekannt sind die Richtungskämpfe 
zwischen den verschiedenen Presseorganen in 
unserem Land, das Ringen um Marktanteile 
und das Bemühen um Einfluß. In einer liberalen 
Demokratie sollte es ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen den unterschiedlich orientier-
ten Presseorganen geben, um einer einseitigen 
Manipulierung und der Gefahr der Indoktri-
nierung der Leser vorzubeugen. Dies hängt, 
solange es keine entsprechenden Gesetze gibt, 
von den ökonomischen Potenzen der Presse-
unternehmen ab. Die Situation in der BRD ist 
durch eine starke Konzentration im Presse-

wesen gekennzeichnet. Für ca. 1230 Tages-
zeitungen gibt es ca. 120 Hauptredaktionen. 
Als die von der Günther-Kommission ermit-
telte Toleranzgrenze der Pressekonzentration 
von etwa 40 v. H. Marktanteil durch den 
Springer-Konzern sowie dessen zahlenmäßi-
ges Monopol über die Tagespresse in der 
Stadt Berlin erreicht war, erfolgten die De-
monstrationen der Studenten und Schüler im 
Sommer 1968 gegen diese publizistische 
Machtposition. Im Gegensatz zu Funk und 
Fernsehen, als paritätisch vom Staat und den 
gesellschaftlichen Großgruppen besetzten An-
stalten des Öffentlichen Rechts, unterliegt das 
einzelne Presseorgan oder -unternehmen kei-
ner gesellschaftlichen Kontrolle. Der Verleger 
einer Zeitung kann im Rahmen der geltenden 
Gesetze seine Auffassungen zu Fragen der 
Zeit ungehindert verbreiten lassen.

Aus diesen knappen Hinweisen ergeben sich 
einige grundlegende Aspekte für die Beurtei-
lung von Presseerzeugnissen. Danach ist eine 
Zeitung im allgemeinen ein Instrument zur 
öffentlich-politischen Meinungsbildung. Selbst 
die sich als überparteilich bezeichnenden Blät-
ter vertreten einen bestimmten Standpunkt 
oder wirken durch ihre dezidiert unpolitische 
Haltung im negativen Sinne politisch. Jede 
Zeitung wird bestimmten geistigen Strömun-
gen einen Vorrang einräumen, also subjektiv-
selektiv und somit politisch sein, sofern sie 
die gesellschaftlichen Verhältnisse anspricht. 
Ferner ist die Zeitung eine politische Macht 
schlechthin. Die Politiker verfolgen sorgfältig, 
was die Zeitung bringt und was sie ver-



schweigt. Eine gelenkte Pressekampagne kann 
den Lauf der Dinge erheblich beeinflussen. Es 
braucht hier nur an Napoleons Angst vor 
Görres' „Rheinischem Merkur", an die Aus-
wirkungen der „Spiegel"-Affäre (1962), an die 
Veröffentlichung der Pentagon-Papers oder 
Unterlagen zur Ostpolitik der Bundesregie-
rung erinnert zu werden. Die Presse hat eine 
entscheidende Rolle in den politischen Macht-
kämpfen der letzten zwei Jahrhunderte ge-
spielt. Entweder wurde sie als Herrschafts-
instrument der neuen Herren monopolistisch 
indoktrinierend, den neuen Kurs rechtferti-
gend eingesetzt, oder die Presse kämpfte 
selbst für eine politische Idee. In allen Län-
dern waren es nicht zuletzt Presseleute und 
Schriftsteller, die den Kampf um die politi-
schen und persönlichen Freiheiten ihrer Völ-
ker führten. Stellvertretend seien Carl von 
Ossietzky und Solschenizyn genannt.

Die Grundtendenz der westlichen Presse, so 
kann man etwas vereinfachend sagen, ist seit 
der Französischen Revolution emanzipatorisch. 
Das Maß an persönlicher Freiheit kann in den 
westlichen Ländern an dem jeweiligen Stand 
der Pressefreiheit abgelesen werden. Immer 
wieder mußte die Presse gegen staatliche Be-
vormundung und Verbote angehen. Erst nach 
einem veränderten öffentlichen Bewußtsein 
änderte sich auch die Einstellung der Herr-
schenden gegenüber der Presse. Heute besteht 
weniger die Gefahr politischer Einschränkung 
der Pressefreiheit als diejenige ihrer Entmach-
tung durch ökonomische Manipulationen.

An Hauptkriterien für die Charakterisierung 
der Presse wurden aufgefüh

28

rt: politische 
Wirksamkeit, Öffentlichkeit, Einfluß, Freiheit. 
Will man Beurteilungsmaßstäbe für die Schü-
lerpresse ),  als Teil der Jugendpresse29 ),

1/1965, 1/1966, 2/1966, 3/1967; Carlo Moesta, Die 
politische Aufgabe der Jugendpresse, in: Recht der 
Jugend und des Bildungswesens 17 (1966), S. 353 
bis 359.
30) Walter L. Rühl, Schule und gesellschaftlicher 
Wandel, Stuttgart 1968.
31) Gustav Kühn, Grundrechte und Minderjährig-
keit. Die Einwirkung der Verfassung auf die Rechts-
stellung der jungen Menschen, Neuwied und Berlin 
1965.

28) Vgl. Hintz-Lang, Schüler und ihre Presse, Ber-
lin 1969; Wolfgang W. Mickel, Wesen, Aufgaben 
und Probleme der Schülerzeitung, in: Die Pädago-
gische Provinz 15 (1961), S. 109—120.
29) Peter A. Döring — Sybille Schneider, Die Schü-
ler als Staatsbürger. Bibliographie zur Schülermit-
verantwortung und Schülerpresse mit Rechtsvor-
schriften und Anschriften, Frankfurt/M. 1967; Lite-
ratur zur Theorie und Praxis der SMV und der 
Schüler- und Jugendpresse, in: Wir machen mit, 

gewinnen, muß man auf die für die Tages-
presse konstitutiven Kriterien rekurrieren; 
denn seitdem sich das Bewußtsein von der 
Schule als einem öffentlichen Raum mehr 
und mehr durchsetzt, wird schulisches Han-
deln als ein die Öffentlichkeit mitbestimmen-
des Tun betrachtet. „Erziehung ist eine Funk-
tion der Gesellschaft", hat bereits Dilthey ge-
sagt. Dies kann heute nur im Sinne einer Inte-
grierung der Schule in die Gesellschaft ver-
standen werden. Danach vollzieht sic

30

h die 
schulische Erziehung nicht nach einem ideal-
typischen pädagogischen Modell, sondern sie 
partizipiert an der vollen gesellschaftlichen 
Wirklichkeit. Dies hat auch die Erziehungs-
wissenschaft durch ihre „realistische Wende" 
(H. Roth) anerkannt, und von hier aus ist poli-
tische Bildung als ein Bemühen um die Kon-
frontation und kritische Sozialisation des Ju-
gendlichen mit/in Gesellschaft und Staat zu 
sehen. Die erzieherische Rolle der Schule muß 
sich im Einklang mit den gesellschaftlichen 
Ansprüchen befinden ) und gleichzeitig zu 
deren Kritik und Veränderung beitragen. Der 
von der Erziehungswissenschaft im einzelnen 
herausgearbeitete und von der Schulrechts-
kunde bestätigte Auftrag der Schule, die Ge-
währleistung von Unterricht und Erziehung, 
erfährt seine Inhalte von den Normen und 
Werthaltungen der Gesellschaft, wie sie ins-
besondere ihren Niederschlag im Grund- und 
Menschenrechtskatalog des Grundgesetzes so-
wie in den grundsätzlichen Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichts zu wesentlichen 
Rechtsfragen gefunden haben. Der Katalog 
der Grundfreiheiten des Menschen fordert de-
ren fast uneingeschränkte Gültigkeit für den 
Jugendlichen31 ), und die Pressegesetze der 



Bundesländer garantieren dem jugendlichen 
Redakteur die Freiheitsrechte für den beson-
deren Fall. Somit ist die Schülerpresse auch 
rechtlich voll abgesichert; ihr stehen die glei-
chen Rechte und Pflichten zu wie einem von 
Erwachsenen herausgegebenen Presseerzeug-
nis. Damit ist Ernst gemacht mit dem unab-
hängigen Charakter der Schülerpresse, und die 
Schule darf aus vermeintlich pädagogischen 
Gründen von sich aus keine Grundrechte ein-
schränken bzw. über bestehende Gesetze hin-
wegsehen.

Politische Bildung, die ihren Auftrag, den jun-
gen Menschen zum emanzipierten, kritischen, 
mündigen Bürger zu erziehen, ernst meint, 
darf die Schülerpresse nicht als bloßen 
Übungsraum betrachten (vielleicht mit Ein-
schränkungen an Volks- und Realschulen, wo 
die Schülerzeitschrift häufig ein vom Lehrer 
betreutes sozialkundliches Praktikum dar-
stellt). Sie darf eine Schülerzeitschrift nicht in 
ihren Dienst nehmen wollen, sondern muß da-
für sorgen, daß sich kritisches Bewußtsein in 
ihr manifestiert. Dazu muß sie ihr Instrumenta-
rium bereitstellen, das eine politische, soziolo-
gische, historische, geographische, rechtliche, 
ökonomische usw. Analyse vergebener Proble-
me erlaubt. Der politischen Bildung geht es 
nicht um die affirmative Tradierung irgendwel-
cher Werte, dagegen um die Öffnung eines von 
Freiheit und Toleranz geprägten geistigen 
Raumes, dessen Grundeinstellung durch sach-
liche Nüchternheit, gedankliche Offenheit und 
kritische Rationalität bestimmt wird. Durch 
die Schülerzeitschrift wird die kritische Öffent-
lichkeit innerhalb der Schule hergestellt.

Die Schülerpresse erweist sich in doppelter 
Hinsicht als ein Gegenstand der politischen 
Bildung32 ): als Objekt des Unterrichts (Ar-
beitsgrundlage für die Auseinandersetzung 
mit den Problemen Jugendlicher) und als sub-

32) Klaus Hopfer, Politik in der Schülerzeitschrift, 
in: Der Kreis 18. Jg„ Winter 1967, S. 3—5; Rolf 
Ossenkopf, Die erzieherisch-demokratischen Auf-
gaben der Schülerpresse, in: Der Kreis 21. Jg., Som-
mer 1969, S. 13—15.

jektiv bezogenes, den Unterricht und die Er-
ziehung beeinflussendes Instrument zur Dar-
stellung und Verbreitung politisch-gesell-
schaftlicher Ideen der Jugendlichen. Die erste 
Weise liegt mehr im Interessenbereich Politi-
scher Pädagogik, die zweite in der Absicht der 
Jugendlichen selbst. Beide Aspekte erweisen 
die Schülerpresse als ein hervorragendes In-
strument politischer Bildung, wobei die aktiv-
initiativen Momente der Jugendlichen gegen-
über den pädagogisch-instrumentellen der Er-
zieher vorrangig geworden sind. Die Schüler-
zeitschriften, häufig von Erwachsenen (mit-)ge-
gründet, sind inzwischen aus den Händen der 
Lehrer, die sie als funktionale Instrumente zur 
Förderung verbal-kognitiver politischer Bil-
dung benutzten, in die Regie der Jugendlichen 
als Instrumente aktionistischer Artikulation 
eigener Interessen übergegangen. Damit sind 
sie zu Mitteln politischer Selbstbildung und 
politischer Aktion der Schüler geworden.

Die folgenden Ausführungen gehen den poli-
tisch-sozialen Bestrebungen in der Schüler-
presse nach, ohne eine strenge Inhaltsanalyse 
vornehmen zu wollen. Bei über 1000 Schü
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ler-
zeitschriften in der BRD, die meisten an Gym-
nasien mit ständig wechselnden Redaktionen, 
kann man nur Trends herausarbeiten und Ten-
denzen feststellen, hinter denen sich be-
stimmte Einstellungen und Haltungen verber-
gen ).

überblickt man die Entwicklung der Schüler-
presse in der letzten Zeit, so ist seit etwa fünf 
Jahren ein zunehmendes gesellschaftspoliti-
sches Engagement zu bemerken. Vorher haben 
sie sich in theoretischer Form zwar mit Poli-
tik befaßt, aber mehr im Sinne der Überwin-
dung des in unserem Lande gestörten Ver-
hältnisses von „Geist und Politik" (C. Schmid). 
Man dachte jedoch nicht daran, daß mit diesen 
Stilübungen einmal Ernst gemacht werden 
könnte. Das Interesse jener Zeitschriften rich-
tete sich vornehmlich auf schulische bzw.

33) W. Schwerbrock, Proteste der Jugend. Schüler, 
Studenten und ihre Presse, Düsseldorf—Wien 1968.



Schülerprobleme, im Rahmen der Fächer 
Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, der 
Photo-AG, den Klassenfahrten, den Theater-
und Musikabenden usw. Diese konservative 
Auffassung von der Aufgabe der Schüler-
presse zeigt sich in der Äußerung eines Schü-
lerredakteurs: „Die Schülerzeitung soll ihre 
Leser über das Schulgeschehen unterrichten. 
Dadurch wird das Zusammengehörigkeitsge-
füh

34

l der Schüler untereinander und zwischen 
Schülern und Lehrern gefestigt und somit das 
Verhältnis zwischen ihnen gebessert. Außer-
dem werden die Verbindungen zu den Ehe-
maligen und zu den Eltern aufrechterhalten. 
Die Zeitung wird also — bildlich gesehen — 
zu einer Tangente, die mehrere isoliert von-
einander stehende Kreise zu einem Ganzen 
vereinigt." ). Die Schülerzeitschriften wurden 
in erster Linie als pädagogische Instrumente 
betrachtet, jedoch kämpften progressive Zeit-
schriften seit Jahren um die Gewährung der 
Presse- und Meinungsfreiheit, unterstützt von 
Schulrechtlern wie Perschei 35)  und Heckel 36 ). 
Wie sich aus den unten zitierten Erlassen e

37

ini-
ger Bundesländer ergibt, ist diese Frage kei-
neswegs eindeutig entschieden. Leuschner ) 
tritt für eine abgestufte Freiheit ein, die dem 
Schulleiter ein Interventionsrecht zugestehen 
möchte. Dieser Auffassung schließen sich viele 
Erlasse über die Schülerzeitschriften an.

Ganz anders als vorstehend geschildert stellt 
sich die Situation in den letzten fünf Jahren 
dar. Es hat eine Politisierung der Schüler ana-
log der Politisierung der Studenten stattge-
funden, und oft sind Vertreter der Neuen 
Linken in die Redaktionen eingetreten. 
Diese Tatsache ist an einer veränderten, 
nämlich bewußteren und kritischeren Ein-
stellung gegenüber der Schule — die in un-
serer pluralen Gesellschaft im Hinblick auf

34) Dietmar Gehrke, Die Aufgaben einer Schüler-
zeitung. In: Wir machen mit 16 (1968) H. 1, S. 21.

35) Wolfgang Perschei, Die Meinungsfreiheit des 
Schülers, Berlin—Neuwied 1962.

36) Hans Heckel — Paul Seipp, Schulrechtskunde.
4 Aufl., Neuwied—Berlin 1969.
37) Albrecht Leuschner, Das Recht der Schülerzei-

tungen, Berlin 1966. 

ihren Auftrag verunsichert ist — zu regi-
strieren und manifestiert sich in der Schü-
lerpresse, die von nun an gesellschaftspoliti-
sche Probleme quantitativ wie qualitativ vor-
rangig behandelt. Nicht mehr relativ gering-
fügige Mißstände in der einzelnen Schule 
sind Gegenstand der Artikel, sondern die 
Schule als Institution und mit ihr die Gesell-
schaft, die für den Zustand der Schulen und 
für die politische Wirklichkeit insgesamt ver-
antwortlich gemacht wird. Die Konflikte wer-
den offen dargelegt. Die Anklagen beschrän-
ken sich nicht mehr auf theoretische Darlegun-
gen, sondern erhalten Kampfcharakter. Sie 
sind auf Veränderung des Bewußtseins und 
auf direkte Aktion gerichtet. Mittelständische, 
nach Meinung der Schüler veraltete Auffas-
sungen werden kritisiert, die Lage der Ju-
gendlichen in der heutigen, teilweise repres-
siven Gesellschaft wird schonungslos offen-
gelegt, die Transparenz schulischer und öffent-
licher Entscheidungen wird gefordert, die In-
teressen der Jugendlichen werden vertreten.

All dies ist nur als ein politischer Vorgang zu 
verstehen, was sich besonders an den dadurch 
provozierten Konflikten mit den etablierten 
gesellschaftlichen Kräften zeigt. So enthüllt die 
Schülerzeitschrift das bis vor wenigen Jahren 
als scheinbar konfliktfrei dargestellte Verhält-
nis zwischen Schule und Schüler, Schüler und 
Gesellschaft und trägt zur Politisierung der 
Schülerschaft entscheidend bei.

Dazu ein Beispiel: Fragebogen über das Se-
xualverhalten von Mädchen an einer Schule 
sind von den Autoren nicht als biologische 
oder religiös-ethische statistische Erhebungen 
gedacht und von bloß theoretischer Bedeu-
tung; ihre Analyse will Tabus brechen und zu 
einer bestimmten Lebensführung anregen. 
Man hofft dadurch, die vermeintlich verlo-
gene Sexualmoral der Erwachsenen als ein ge-
sellschaftliches Fehlverhalten zu decouvrieren, 
die Lust als einen Wert zu postulieren und mit 
Hilfe der Freudschen Terminologie den Fru-
strations-Aggressions-Mechanismus als Folge 
von Triebunterdrückung aufzudecken. Solche 
Ereignisse haben die Entrüstung der Offent-



lichkeit hervorgerufen. Daran erweist sich das 
Ernstnehmen der Schülerzeitschrift als eines 
jugendsoziologischen Phänomens.

Es soll hier kein Werturteil über die ernst zu 
nehmenden Bemühungen der Jugendlichen, 
ganz gleich auf welchem Gebiet, gefällt wer-
den. Der häufig zu beobachtende Mangel an 
Pragmatik entspricht einem Fehlen von Er-
fahrung und drückt sich aus in Nonkonformis-
mus und in einer rigoristischen Ethik des Ent-
weder-Oder. Allgemein läßt sich sagen, daß 
die tradierten Werte sowie alles, was für die 
Politik unseres Landes mehr oder weniger als 
selbstverständlich galt, scharfer Kritik unter-
worfen werden. Das Engagement der Jugend-
lichen hat sich in Gestalt von Informationen 
und kritischen Kommentaren vor allem ent-
zündet an Erscheinungen wie Vietnam, Biafra, 
der Notstandsgesetzgebung, des Wehrdienstes 
und seiner Verweigerung, der Ostverträge, 
der Sexualität, der Bildungs- und Gesell-
schaftspolitik, den Fragen des Marxismus-
Kommunismus und des Sozialismus, der 
Neuen Linken und der APO, der NPD, der 
Pressefreiheit, der Gegenwartsliteratur u. a.

Solche und andere Probleme werden in enga-
gierten, auf Veränderung drängenden Stel-
lungnahmen abgehandelt. Eine breite Solidari-
sierung unter den Jugendlichen ist festzustel-
len. Die in den Schülerzeitschriften weithin zu 
beobachtende verbale Radikalisierung ver-
sucht man in vielen Bundesländern durch 
Erlasse abzubremsen (s. u). Es läßt sich 
nicht leugnen, daß erst seit den politischen 
Kampagnen in der Schülerpresse und an-
deren demonstrativen Unmutbezeugungen in 
der Schule einiges in Bewegung gekommen ist.

Aus der Schülermitverantwortung (SMV) 
wurde in manchen Bundesländern eine Schü-
lervertretung (SV); die Schul (Verwaltungs) ge-
setze und Schulordnungen, vor allem die 
SMV-Erlasse, wurden in diesen letzten fünf 
Jahren (besonders 1968) in den meisten Bun-
desländern zugunsten einer stärkeren Demo-
kratisierung der Schule geändert (s. o.). Insge-
samt kann man sagen, daß überall der An-

fang gemacht wurde, amtliche Autoritätsstruk-
turen zugunsten von funktionalen abzubauen 
und eine stärkere qualifizierte Beteiligung der 
Schüler an den sie betreffenden Angelegen-
heiten vorzunehmen. All dies wäre ohne eine 
engagierte Pressearbeit nicht möglich gewe-
sen. Damit hat sich die Schülerpresse, das 
Sprachrohr einer fortschrittlichen, häufig sich 
der Neuen Linken verbunden fühlenden Schü-
lerschaft, als ein Politikum ersten Ranges er-
wiesen. Daran ist erkennbar, daß es sich bei 
den Schülerzeitschriften um gesellschaftsmit-
bestimmende Organe handelt. Noch vor weni-
gen Jahren fiel es schwer, die Schülerzeit-
schriften den Schülern gegenüber als etwas 
sie Betreffendes anzupreisen. Viele Zeitschrif-
ten hatten Absatzschwierigkeiten, weil sie in 
der Sicht der Schüler unbedeutend waren. 
Heute braucht die Schülerpresse um ein Echo 
aus dem schulischen und außerschulischen 
Raum nicht besorgt zu sein, sofern sie das 
Denken der Jugendlichen repräsentiert. Damit 
trägt sie zur geistig-politischen Emanzipation 
der Jugendlichen erheblich bei.

Die Wahrnehmung der emanzipatorischen 
Funktion durch die Schülerzeitschrift bringt 
diese in Konflikt mit den Erwachsenen. Ein-
zelne Artikel werden amtlich und/oder privat 
inkriminiert bis hin zum behördlichen Verbot 
einer Zeitschrift oder bis zur Drohung mit dem 
Staatsanwalt. Die neue Situation besteht vie-
lerorts darin, daß die jugendlichen Redakteure 
sich nicht mehr bereitwillig in das hierarchi-
sche Gefüge der Schule einordnen wollen, weil 
sie meinen, daß dies einer demokratischen Ge-
sellschaft, in der der Jugendliche keine Per-
sönlichkeit minderen Rechts sein soll, nicht 
entspricht. Freilich gibt es spürbare Unter-
schiede, ebenso muß darauf verwiesen wer-
den, daß an den Schulen ein Generationspro-
blem besteht und daß sie die unterste Stufe 
in einer obrigkeitlich organisierten Behörden-
struktur darstellen, d. h. die Schulen sind in-
folge ihrer Abhängigkeit an Weisungen ge-
bunden, besitzen keine Autonomie und rich-
ten sich selbst nach dem behördlichen Orga-
nisationsmodell, in dem die Schulen fast keine



Mitsprache oder -entscheidung genießen und 
das Prinzip des demokratischen Minimalismus 
praktiziert wird. Die einzelne Schule ist dem-
nach häufig nichts als ein Abbild der büro-
kratischen Verwaltung der nächsthöheren 
Stufe. Daraus erklärt sich das gebrochene Ver-
hältnis zu nicht in dieses Konzept passenden 
Einrichtungen wie der Schülerzeitschrift. Ihr 
soll plötzlich ein Freiheitsraum zugestanden 
werden, über den die Schule selbst nicht ver-
fügt.

In Wirklichkeit ist die Schülerzeitschrift ein 
Instrument zur Schulreform. Es werden in ihr 
die Wünsche und Forderungen der Betroffe-
nen artikuliert. Zum ersten Mal in der Schul-
geschichte ist damit denen, für die alles ver-
anstaltet wird, Gelegenheit geboten, ihre Ge-
danken mit der Möglichkeit, beachtet zu wer-
den, zu formulieren. Der Schüler ist nicht zu-
letzt mit der Hilfe seiner Presseorgane vom 
Objekt zum Subjekt im Erziehungsprozeß ge-
worden. Die ihn angehenden Veranstaltungen 
und schulischen Strukturen werden nicht mehr 
allein fremdbestimmt, sondern sind durch ihn 
beeinflußbar geworden.

Die entscheidende Frage für die Schule ist da-
bei die der erzieherischen Verantwortung. Für 
die die Funktion der Schule definierenden 
Komponenten, Unterricht und Erziehung, be-
nötigt man den professionellen Unterrichts-
fachmann und Erzieher. Der Streit um die In-
halte seiner Aufgabe ist nicht entschieden. 
Unterricht wird zunehmend als Organisieren 
von Lernprozessen mit dem Lehrer als Bera-
ter verstanden, und für das Erziehungsziel 
gibt
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 es in einer pluriformen Gesellschaft keine 
eindeutigen Aussagen. Der Grundrechtskata-
log der Länderverfassungen und des Grundge-
setzes geben Hinweise, mehr nicht. Aus dieser 
offenen Situation entsteht eine Unsicherheit 
für die Schulen und ihr erzieherisches und 
fachliches Verhalten. Das Schulrecht ) kann 
nur den organisatorischen Rahmen abstecken. 
Vor diesem Hintergrund einer in sich unsiche-
ren Schule in einer Gesellschaft ohne festes

38) Heckel—Seipp, a. a. O.

Normensystem zeichnen sich Wagnis, Risiko 
und Verantwortung der Schülerpresse und 
ihrer Mitarbeiter ab. Sie haben nicht ein be-
stehendes politisch-gesellschaftliches System 
zeitgemäß zu interpretieren, sondern stoßen 
vielfach auf ein Vakuum bzw. auf ein System, 
das ihnen nicht mehr vertretenswert erscheint. 
Dabei bedienen sie sich häufig einer aggressi-
ven Sprache — wie sie es aus der engagierten 
Literatur eines Brecht, Böll, Enzensberger u. a. 
gelernt haben und wie es Karl Kraus vor 
Jahrzehnten vorgemacht hat —, die die Adres-
saten schockiert. Zugrunde liegt die Erkennt-
nis, daß Sprache politisch wirkt, indem sie ge-
sellschaftliche Verhältnisse benennt. Erziehe-
rische Einsicht und persönliches Betroffensein 
polarisieren sich beim Erwachsenen. Er steht 
im Zwiespalt, ob er eine Äußerung wörtlich 
nehmen und den Schreiber zur Verantwortung 
ziehen oder ob er manches als einen verbalen 
Fauxpas eines noch im Reifeprozeß befindli-
chen jungen Menschen werten soll. Fest steht, 
daß die die Pressefreiheit in Anspruch neh-
menden Schüler die volle Verantwortung tra-
gen müssen, bis zu einer richterlichen Aus-
einandersetzung. Der Schüler, der den politi-
schen Kampf bejaht und an ihm aktiv teil-
nimmt, genießt nicht mehr Schutz, als die Ge-
setze jedem Bürger zubilligen. Ein Schüler von 
über 18 Jahren, der den Papst als einen seni-
len Eunuchen und inkompetent in Sachen Sex 
bezeichnet, auch wenn er dieses Verdikt sinn-
gemäß oder wörtlich aus einem Magazin oder 
einer Boulevardzeitung übernommen hat, trägt 
die zivil- und strafrechtliche Verantwortung 
für seine Aussage.

Erziehung und Politik stehen in einem korre-
lativen Verhältnis zueinander. Schon bei 
Plato gehören paideia und politeia zusammen. 
Jedoch ist, wie sich aus den obigen Ausfüh-
rungen ergibt, ihr tatsächliches Aufeinander-
bezogensein ungeklärt. Zwar sind Bildung und 
Erziehung heute zu einer politischen Größe 
geworden, und man spricht von der „Bildungs-
katastrophe" (Picht) und dem „Bürgerrecht 
auf Bildung“ (Dahrendorf), von der Bildung 
als Investition (Edding), von den sozialen 



Barrieren der Erziehung (Bernstein, Oever-
mann), aber die Politische Pädagogik, als Zu-
sammenfassung beider, spielt an den Univer-
sitäten, im Gegensatz zu den Pädagogischen 
Hochschulen und Studienseminaren, kaum eine 
Rolle. Dies wirkt sich darin aus, daß an den 
Höheren Schulen (mit den meisten Schülerzeit-
schriften in der BRD) die Politik nicht genü-
gend in das gesamterzieherische Tun inte-
griert ist. In diesen Zwiespalt von Pädagogik 
und Politik gerät die Schülerzeitschrift hinein, 
sofern sie sich politisch versteht. Sie muß sich 
jedoch politisch verstehen, will sie nicht ihre 
Funktion in unserer Zeit einbüßen, Sprach-
rohr einer kritischen Jugend zu sein. Indem 
sie aber wirklidi politisch ist, gerät sie not-
wendigerweise in Widerspruch zu der bei uns 
unpolitisch verstandenen Pädagogik. Diese ist 
infolgedessen nicht emanzipativ, wie sie 
eigentlich sein sollte, sondern dient der Erhal-
tung von Autoritätsstrukturen und Herr-
schaftspositionen. Die sie vertretenden Insti-
tutionen, Schulen und Behörden, reagieren 
demgemäß restriktiv gegenüber freiheitlichen 
Regungen. Eine kritische Prüfung einiger Er-
lasse über Schülerzeitschriften aus den letzten 
Jahren soll diese Aussage belegen.

Am weitesten geht der hessische Erlaß über 
„Schülerzeitungen und Schulzeitungen,, vom 
13. August 1964. Er überträgt die volle Ver-
antwortung auf die Schüler:

„Die verfassungsrechtlich gesicherten Grund-
rechte der freien Meinungsäußerung und der 
Pressefreiheit stehen auch den Schülern und 
den Schülerzeitungen zu. Sie finden ihre 
Schranke in den allgemeinen Gesetzen. Eine 
Zensur der Schülerzeitungen findet nicht statt; 
ihre Herausgabe unterliegt nicht der Geneh-
migung des Schulleiters oder der Schulauf-
sichtsbehörde. Die presserechtliche Verant-
wortung für Inhalt und Form der Schülerzei-
tung tragen ausschließlich und allein die Her-
ausgeber und Redakteure".

Damit ist der Schule jede Einflußnahme auf 
die Schülerzeitschrift verwehrt. Ein Lehrer 
kann als Berater gewählt werden, hat aber 

kein Stimmrecht. Ebenso bedarf der Vertrieb 
der Schülerzeitschrift auf dem Schulgelände 
keiner Genehmigung der Schulleitung. Nur 
wenn der Schulleiter der Auffassung ist, der 
Inhalt einer Schülerzeitschrift sei geeignet, 
„den Schulfrieden zu stören und den Enie-
hungsauftrag der Schule zu gefährden“, kann 
er seine Bedenken nach Aussprache mit der 
Konferenz und dem Schulelternbeirat der 
Schulaufsichtsbehörde vortragen. Diese ent-
scheidet nach Anhörung der Schülerredaktion 
über die zu ergreifenden Maßnahmen. Daß ein 
solches Verfahren völlig unpraktikabel ist, 
braucht nicht begründet zu werden. Dort, wo 
es eingeleitet wurde, war der Schülerzeit-
schrift ein Verkaufserfolg sicher, die letzten 
Exemplare wurden zu hohen Preisen schwarz 
gehandelt.

An dieser Erlaßlage wird die Problematik von 
Pädagogik und Recht am Beispiel der Schüler-
zeitschrift deutlich. Andere Bundesländer ha-
ben daher einen mittleren Weg zwischen to-
taler Freiheit und schulisch-pädagogischer Bin-
dung einzuschlagen versucht. Der nordrhein- 
westfälische Erlaß über die Schülerzeitung 
vom 27. März 1968 erkennt die Grundrechte 
voll an:

„Die Grundrechte der freien Meinungsäuße-
rung und Pressefreiheit stehen den Schülern 
zu. Sie finden ihre Schranke in den Vorschrif-
ten der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und 
dem Recht der persönlichen Ehre. Die Heraus-
gabe einer Schülerzeitung unterliegt nicht der 
Genehmigung durch den Schulleiter oder die 
Schulaufsichtsbehörde. Eine Zensur findet 
nicht statt." Dennoch wird es für notwendig ge-
halten, der Schülerzeitung einen beratenden 
Lehrer beizugeben. „Hat die Redaktion Zwei-
fel, ob ein Beitrag die Grenzen der Pressefrei-
heit überschreitet oder die Erfüllung vonErzie 
hungs- und Unterrichtsaufgaben der Schule 
beeinträchtigt, muß sie diesen vor Druckle-
gung dem beratenden Lehrer zur Kenntnis 
bringen". Kommt keine Einigung zustande 
wird ein aus dem Vorsitzenden der Schul 
Pflegschaft, dem Schulleiter und dem Schul 



sprecher bestehender Schlichtungsausschuß an-
gerufen. „Auch wenn keine Einigung zustande 
kommt, steht der Redaktion die Veröffentli-
chung frei. Für alle Veröffentlichungen in der 
Schülerzeitung tragen Herausgeber und Redak-
tion die Verantwortung in disziplinärer, 
presserechtlicher und zivil rechtlicher Hinsicht". 
Man fragt sich nach der Logik und schulrecht-
lichen Vertretbarkeit dieses Verfahrens. Ins-
besondere ist unklar, was eine disziplinäre 
Verantwortung ist. Einerseits muß ein Berater 
bestellt, ein Schlichtungsausschuß (mit dem 
zahlenmäßigen Übergewicht der Erwachsenen) 
eingerichtet werden, andererseits haben beide 
nichts zu sagen, abgesehen davon, daß sie erst 
auf Antrag der Schülerredakteure aktiv wer-
den können. Dies ist ein Beispiel für die 
Scheinlösung eines pädagogischen und politi-
schen Problems.

Bei allen Bedenken, die man gegen den hessi-
schen und nordrhein-westfälischen Erlaß vor-
bringen kann, läßt sich nicht leugnen, daß sie 
mit den verfassungsmäßigen Rechten Ernst ma-
chen und die Jugendlichen nicht zu diskrimi-
nieren versuchen. Sie vertreten den oben po-
stulierten Grundsatz, daß zur Voraussetzung 
einer Demokratisierung der Schule die vorbe-
haltlose Anerkennung von Gesetz und Recht 
gehört, die Schule als eine öffentliche Ein-
richtung keine Grundrechte von sich aus ein-
schränken darf.

Auf einer ähnlichen, jedoch vorsichtigeren 
Linie liegen die Hamburger „Richtlinien für 
Schülerzeitungen" vom 24. 4. 1969. Danach 
gilt folgendes:
»Die Herausgeber sind verpflichtet, zwei 
Exemplare jeder Ausgabe spätestens zwei 
Tage vor Beginn des beabsichtigten Vertrie-
bes dem Schulleiter zu übergeben. Der Schul-
leiter kann den Vertrieb einer Ausgabe auf 
dem Schulgrundstück untersagen, wenn ein 
Beitrag dieser Ausgabe gegen gesetzliche Be-
stimmungen verstößt oder begründeten Anlaß 
zu der Annahme gibt, daß dadurch der Unter-
richt oder die Zusammenarbeit zwischen Leh-
rern und Schülern schwerwiegend gefährdet 
wird".

Um entsprechende Verstöße zu vermeiden, hat 
die Redaktion einen beratenden Lehrer zu 
wählen. Ferner soll die Schule einen Schlich-
tungsausschuß für Streitfälle bilden. „In ihm 
sind Lehrer, Schüler und Eltern bzw. Mitglie-
der des Schulbeirats in gleicher Anzahl ver-
treten", d. h., die Erwachsenen haben die 
Mehrheit. Beim Nichtzustandekommen einer 
Einigung entscheidet die Schulbehörde, unter 
Hinzuziehung einer Empfehlung des Unabhän-
gigen Ausschusses für Schülerzeitungen.

Von der neueren, im Schulrecht sich durchset-
zenden emanzipatorischen Position aus gese-
hen, machen die Ausführungen über die Schü-
lerzeitschrift in der bayerischen „Entschlie-
ßung über das Verhältnis Lehrer-Schüler-
Eltern, über die SMV und über die Schüler-
zeitungen an den Gymnasien" vom 6. Sep-
tember 1968 einen rechtlich anfechtbaren und 
pädagogisch anachronistischen Eindruck. Der 
Erlaß bestimmt:

„Die Mitverantwortung und Mitwirkung der 
Schüler im Rahmen der Schülerzeitung stehen 
unter dem Vorbehalt des Erziehungsrechts der 
Erziehungsberechtigten und der Verantwor-
tung von Lehrerrat und Direktor für Unter-
richt und Erziehung an der Schule. Alle For-
men der Mitwirkung müssen im Einklang mit 
dem verfassungsgemäßen Auftrag der Schule 
stehen".
Hier ist, im Gegensatz zu dem hessischen und 
nordrhein-westfälischen Erlaß, nur die Rede 
von einer Mitverantwortung und Mitwirkung 
der Schüler. In erster Linie liegt die Verant-
wortung bei den Erwachsenen, was in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen nur für die rechtsge-
schäftliche Haftung der Erziehungsberechtigten 
zutrifft. Die Wahl eines beratenden Lehrers 
ist in Bayern obligatorisch wie in Nordrhein-
Westfalen. Mögliche Konfliktfälle werden nach 
dem bayerischen Erlaß von vornherein durch 
folgende Regelung auszuschalten versucht:

„Eine Schülerzeitung ist eine Einrichtung der 
einzelnen Schule." „Der Redaktionsstab ist 
dem Direktor dafür verantwortlich, daß diese 
Grenzen (Beachtung der Gesetze — W. M.) 
eingehalten werden und die Grundsätze einer 



fairen, ausgewogenen Berichterstattung in der 
Schülerzeitung gewahrt bleiben. Der Redak-
tionsstab muß sich auch seiner Verantwortung 
gegenüber den jüngern Schülern bewußt sein. 
Sache des Direktors ist es, auf die Wahrung 
dieser Grundsätze zu achten. Befähigung zu 
freier Diskussion und objektiver Meinungs-
bildung setzt aber auch die Gewährung eines 
freien Spielraumes voraus und fordert einen 
Vorschuß an Vertrauen und Mut zum pädago-
gischen Experiment."
Diese Zitate können als Muster für eine obrig-
keitlich regierte Schule gelten. Daran ändert 
der eine Scheinfreiheit gewährende letzte Satz 
nichts. Auf eine Interpretation der ins Auge 
fallenden autoritären Formulierungen kann 
verzichtet werden. Ebenso bedenklich sind die 
„Richtlinien für Schülerzeitungen und Schul-
zeitungen im Lande Bremen“ vom 16. Mai 
1968. Hier ist die Herausgabe einer Schüler-
zeitung zwar keine Schulveranstaltung und für 
sie gelten die Grundrechte der Meinungs- und 
Pressefreiheit, aber:
„Schülerzeitungen dürfen in jeder Schule von 
den Schülern der Schule verteilt oder vertrie-
ben werden. Ein Exemplar jeder Zeitung ist 
vor der Verbreitung dem Schulleiter zur 
Kenntnisnahme zuzuleiten. Der Schulleiter 
kann im Einzelfall die Verbreitung in seiner 
Schule verbieten und die Zeitung einziehen, 
wenn er überzeugt ist, daß der Inhalt der Zei-
tung gesetzliche Bestimmungen verletzt oder 
den verfassungsmäßigen Erziehungsauftrag 
der Schule gefährdet."
Das Verbot darf zwar nur in einem eindeuti-
gen Falle ausgesprochen werden und bedarf 
der schriftlichen Begründung. „In anderen Fäl-
len" genügt Verwarnung und Androhung eines 
Verbotes für den Wiederholungsfall. Die Re-
daktion kann sich beim Senator für Bildungs-
wesen beschweren.

Die in manchen Erlassen enthaltenen Verstöße 
gegen geltendes Recht sind leicht aufzudecken. 
Sie sollten notfalls mit Hilfe der Verwaltungs-
gerichte geklärt werden.

Hinter den verschiedenen Erlassen stehen un-
terschiedliche Auffassungen von der Funk-

tion der Schule in unserer Gesellschaft. Diese 
sind insoweit als legitim zu betrachten, als sie 
den allgemein fortgeschrittenen Bewußtseins-
Stand widerspiegeln und sich im übrigen im 
Rahmen der Gesetze bewegen. Die Schule 
sollte sich davor hüten, durch ein zurückge-
bliebenes Bewußtsein in das Getto einer kaum 
beachteten pädagogischen Provinz abgedrängt 
zu werden. Sie sollte eine kritische Haltung zu 
sich selbst und zur Gesellschaft einnehmen 
und sich dabei jener Instrumente bedienen, 
die kritisches Bewußtsein provozieren können: 
der Schülerzeitschrift und der Schülervertre-
tung. Zu diesem Zwecke muß die Schule sich 
als eine gesellschaftspolitische Größe verste-
hen lernen, in deren Raum Konflikte stattfin-
den. Die Schülerzeitschrift und die Schüler-
vertretung, als Organe einer nach Freiheit 
drängenden Schülerschaft, dienen der Offen-
legung und Austragung solcher Konflikte und 
erfüllen damit eine sozialpolitische und sozial-
psychologische Funktion. Gelegentliche Fehl-
leistungen der Jugendlichen dürfen nicht hö-
her bewertet werden als die von Erwachsenen, 
Wer in den seltenen Fauxpas der Schülerzeit-
schriften repressiv zu unterbindende Aus-
wüchse sieht, traut der Selbststeuerung einer 
demokratischen Erziehung nichts zu. Das 
Ernstmachen mit dem aufklärerischen Pro-
gramm der Selbstbefreiung des Menschen 
impliziert die politische Verantwortung der 
Jugendlichen, zu deren Instrumenten die Schü-
lerzeitschriften und die Schülervertretungen 
gehören. Die Erwachsenen sollen tolerant und 
großzügig sein, wenn sich Jugendliche in die 
Freiheit einüben wollen. Beratende Hilfe, ra-
tional begründet und taktvoll erteilt, wird auf 
positive Resonanz stoßen.

Die Schülerzeitschrift und die Schülervertre-
tung sind Mittel, den Jugendlichen zu Mün-
digkeit, Nonkonformismus und personaler 
Autonomie zu führen. Sie sind wesentlice 
Momente einer offenen, kritischen Schule 
Dem widerspricht weitgehend die Schulstruk-
tur, die damit dysfunktional gegenüber den 
Ansprüchen einer freiheitlich-demokratischen 
Gesellschaft wird. Ein Abbau von nicht funk 



tionaler Autorität und eine Verstärkung der 
Partizipation der Schüler in den sie betreffen-
den Angelegenheiten ist notwendig. Indem 
sich die Schülerzeitschrift und die Schülerver-
tretung dafür einsetzen, geraten sie leicht in 
ein Spannungsverhältnis zur tradierten Schul-

autorität, ihr Verhalten wird ein
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e dialektische 
Form zwischen Anpassung und Widerstand 
einnehmen müssen ).

39) Hartmut Holzapfel, Thesen (über die Schüler-
Zeitschrift), in: info 2/1965, S. 8f.



Kurt Gerhard Fischer

Consensus omnium zwischen Minimum 
und Staatsgesinnung
Ein ,Politischer Pädagoge' antwortet seinen Interpreten

In einigen Beilagen zur Wochenzeitung Das 
Parlament der letzten Monate wurde mein 
Name mehrfach zitiert; so erfreulich dies ist, 
insofern damit kundgetan wird, daß — in d

1

ie-
sem Falle — eines Außenseiters nahezu zwan-
zigjähriges Denken und Wirken in Sachen Po-
litischer Bildung wenn nicht Anerkennung, so 
doch Beachtung zu finden beginnt, so bedenk-
lich stimmen den .Betroffenen' diese und jene 
Unterstellungen, die sich teilweise nur noch 
schwierig als .Interpretationen' kennzeichnen 
lassen ).

Darum sei dem also mehrfach Zitierten gestat-
tet, daß er seinen Interpreten antwortet, wohl 
wissend, daß auf knappem Raum nur einige 
Aspekte angesprochen werden können. Nebst 
anderen Verdiensten, so 

2

zeigt es sich gerade in 
letzter Zeit, öffnet sich das Periodicum „aus 
Politik und Zeitgeschichte" mehr und mehr 
einer fachmännischen Diskussion, einem Dis-
pute gar, der bisher nur gelegentlich und punk-
tuell von den hierfür von ihrem Anspruch her 
kompetenten Zeitschriften geleistet wurde, 
vielleicht auch von ihnen gar nicht bewerk-
stelligt oder verkraftet werden kann ).

Zunächst zur Vorgeschichte: Gewiß nicht nur 
eine Enttabuisierung dürfte die Erwähnung 
meiner Gedanken und Veröffentlichungen in 
den „Beilagen" der letzten Monate begründet 
haben, sondern nicht zuletzt ein Ereignis aus 
dem Sommer 1971, an das einige der Beiträge 
anknüpfen, während dieses Ereignis nur ein-
mal im redaktionellen Teil erwähnt wird: die 
Sektion Niedersachsen der .Deutschen Verei-
nigung für Politische Bildung' veranstaltete 
damals, wie immer hervorragend von Hannah 
Vogt inszeniert, eine .disputatio' im Wortsinn, 
zu der als Kontrahenten über die Frage 
„Grundrechte — ewiges Fundament oder wan-
delbare Satzung?" Hans-Günther Assel und ich 
selbst geladen waren. Ernst-August Roloff re-
ferierte — neben Helga Grebing — am folgen-
den Tage über „Das Grundgesetz als Problem 
der Didaktik"3).

1) Gemeint sind folgende Beiträge in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte: Ernst-August Roloff, Politische 
Bildung zwischen Ideologie und Wissenschaft, in: 
B 41/71; Hans-Günther Assel, Die Grundrechte — 
ewiges Fundament oder wandelbare Satzung; Ernst-
August Roloff, Das Grundrecht als Problem der 
Didaktik, in: B 1—2/72; Hugo Andreae, über die 
Ideologisierung der politischen Bildung; Bernhard 
Sutor, Politische Bildung in der Sackgasse?; Ernst-
August Roloff, Politische Didaktik als kritische 
Sozialwissenschaft, in: B 10/72; Fritz Sandmann, 
Rechtskunde und politische Bildung, in: B 13/72.
2) Vgl. hierzu die auch thematisch relevante Aus-
einandersetzung zwischen Heinrich Bußhoff und 
mir im Anschluß an sein Buch: Politikwissenschaft 
und Pädagogik, Berlin 1968, in: Gesellschaft —

Staat — Erziehung, 1969, S. 409 f„ 1970, S. 1791 
und 260 f; Roloff erwähnt diese Kontroverse in:
B 41/71, S. 14.
3) Vgl. B 1—2/72, S. 30.

Da Assels und Roloffs Äußerungen in einer 
„Beilage" veröffentlicht wurden und da beide 
sich auch auf meine Ausführungen in Hildes-
heim beziehen, dürfte es legitim sein, zunächst 
jene elf Thesen vorzulegen, die ich seinerzeit 
im voraus der Tagungsleitung zur Vervielfäl-
tigung übergab. Sie werden hier so der Öffent-
lichkeit angeboten, wie dies damals geschah, 
um neue und weitere Mißverständnisse neben 
den durch meine Interpreten verbreiteten zu 
verhindern. Nur den Titel darf ich abändern, 
weil die folgende Formulierung meiner Auffas-
sung von der Alternative näherkommt als die 
seinerzeit vorgegebene und von Hans-Günter 
Assel übernommene.



Elf Thesen zum Thema:
Grundrechte — ewige Satzung oder wandelbare Setzung?

1. Was wir als ,Grundrechte' (Menschenrechte, 
Freiheitsrechte) bezeichnen und verstehen, 
kann nicht anders als geschichtlich geworden 
vorgestellt werden. Das bedeutet auch: es gibt 
keine ewigen Werte; vielmehr sind die Vor-
stellungen der durch Wörter bezeichneten 
Werte ebenfalls geschichtlich vermittelt. Ihre 
Bedeutungen wandelten und wandeln sich in 
der Geschichte.

2. Die Entwicklung der Grundrechte kann als 
vertragsgeschichtliche Widerspiegelung der 
Emanzipationsbewegungen aus der Sklaven-
haltergesellschaft zu einer Gesellschaft von 
Gleichen gedeutet werden.

3. Schon die Tatsache, daß im Zusammenhang 
der Grundrechte von .Werten' gesprochen 
wird, verweist auf einen ökonomischen Zu-
sammenhang; denn .Wert' ist ursprünglich ein 
Begriff der Ökonomie, und jede der uns be-
kannten Fixierungen von Grundrechten stellt 
die vertragliche Festlegung von Beteiligung 
an ökonomischen Werten, durch Jahrhunderte 
primär an Grund und Boden, unter dem Prin-
zip .pacta sunt servenda', dar.

4. Der Versuch, Grundrechte in der .politischen 
Theorie' in Korrespondenz zur .Natur des 
Menschen' (o. ä.) festzumachen, bezweckt ihre 
Zukunftssicherung gegenüber gleichviel wel-
cher Sozialvertragslehre; dennoch identifi-
ziert sich eine Theorie des .political natural 
law' nicht notwendig mit den Prämissen des 
philosophischen Naturrechts.

5. Es ist allgemein bekannt, daß das Grundge-
setz der BRD eine Kompromiß-Vereinbarung 
der Mitglieder des Parlamentarischen Rates 
darstellt, die zudem durch die seinerzeitigen 
Besatzungsmächte im Zeichen des .Kalten Krie-
ges beeinflußt wurde. Kennzeichnend für die 
■mittlere Lösung' des GG ist die Rücknahme 
fesp. Relativierung radikal-demokratischer 
Vorstellungen, wie sie in den Aufrufen und 

ersten Programmen aller Parteien kurz nach 
1945 nachweisbar sind.

6. Die Relativität der Geltung der Grundrechte 
kommt im GG selbst sprachlich unmittelbar 
zum Ausdruck im Hinweis, daß sie nur im 
Wesensgehalt unantastbar sind; sie kommt fer-
ner in der bisherigen .Fortschreibung’ des Ver-
fassungstextes zur Geltung, die als permanente 
Einengung der Geltungs-Bandbreite gerade der 
Grundrechte angesehen werden muß. ökono-
mischer Zusammenhang und geschichtliche 
Vermittlung können gar nicht besser belegt 
werden.

7. Die Ausschöpfung der Substanz der Grund-
rechte des GG würde dennoch bereits bedeu-
ten: ,mehr Demokratie' im Sinn von Abbau von 
Herrschaft und Privilegien.

8. Die Tatsache der Geschichtlichkeit der Grund-
rechte schließt nicht aus, sondern impliziert ge-
radezu, daß die politische und vertragsge-
schichtliche Weiterentwicklung von Grundrech-
ten nicht hinter den Stand der .bürgerlichen’ 
Freiheitsrechte zurückfallen darf, sondern dar-
über hinausgehen muß.

9. Hierzu bedarf es einerseits des ideologie-
kritischen Kalküls gegenüber tradierten Impli-
katen falschen Bewußtseins in den Denkfigu-
ren des Grundrechts-Kataloges. Das gilt insbe-
sondere für die Stilisierung des Eigentumsbe-
griffs des Liberalismus zu einem Grundrecht, 
die im Widerspruch zu den Grundgedanken 
des historischen Entfaltungsprozesses von 
Grundrechten steht und im wesentlichen der 
Erhaltung von Privilegien — und damit gesell-
schaftlicher Ungleichheit — dient. Am Beispiel 
des Eigentums an Grund und Boden wird diese 
Problematik in unseren Tagen jedermann 
sichtbar. Andererseits ist vermittels formaler 
Logik den immanenten Widersprüchen der zu 
einem .Katalog' gebündelten Grundrechte 
nachzugehen. So sind geschichtlich vermittelte 
Gruppenrechte, die faktisch Privilegien dar-
stellen und insofern gesellschaftliche Herr-
schaftsverhältnisse perpetuieren, als im Wi-
derspruch zum prinzipiell unteilbaren Grund-
satz der Gleichheit zu erkennen; das gilt ins-



besondere für das Denkgebilde des „Eltern-
rechts', dem in der Gestalt eines Grundrechts 
ein gleichgewichtiges .Kindesrecht' an die Seite 
zu stellen ist.

10. Die kritische Reflexion der Setzungen 
(= Satzungen) muß ständig auf zwei Bezüge 
hin erfolgen: einmal die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit (Verfassungsrecht und Verfassungs-
wirklichkeit), zum anderen eine .konkrete

Utopie' (Gesellschaft von Gleichen und 
Freien).

11. Die kritischen Thesen zum Problem der 
Grundrechte bezeichnen gleichzeitig die Auf-
gabe der Politischen Bildung und im Politischen 
Unterricht, um steriler Verfassungskunde und 
einer Politischen Pädagogik des Disengage-
ment zu entgehen.

Eine Vorbemerkung als Interpretationshilfe

Sowohl für die hier vorgelegten Thesen wie 
für alle Ausführungen und Stellungnahmen, 
die folgen werden, gilt für mich, was ich mit 
einer etwas ausführlichen Zitierung belegen 
möchte: „Die grundsätzliche Adresse alles wis-
senschaftlichen Wissens ist die Intersub-
jektivität, sie ist der .Verifikationshori-
zont', was bedeutet: sofern etwas wahr sein 
soll, muß es seine Wahrheit vor dem Gerichts-
hof der allg

4

emein gedachten Vernunft der 
Menschen ausweisen und nicht etwa vor dem 
Forum einer außermenschlichen Wahrheits-
quelle, handele es sich dabei um den Mythos 
oder die Inspiration . . . Die wichtigste Konse-
quenz ist, daß menschliches Wissen, auch in 
der Höchstform wissenschaftlichen Wissens, 
keine Möglichkeit hat, absolut zu werden, son-
dern der Endlichkeit derjenigen, die es her-
vorbringen, verhaftet bleibt. Menschliche Wis-
senschaft, die mit dem Anspruch der Absolut-
heit auftritt, hat die Basis verlassen, auf der 
sich die Wahrheit wissenschaftlichen Wissens 
qualifizieren kann, nämlich die Basis der In-
tersubjektivität. Es entzieht sich der Debatte, 
der Diskussion, der Kritik und hat das Bestre-
ben, den Prozeß des Wissenserwerbs stillzu-
legen . . )
Kurz und bündig: ehe ich aufs Detail eingehe, 
sei festgestellt, daß ich dieser wissenschafts-
theoretischen Position resp. Aussage zustimme, 
daß ich in meinen Arbeiten zur Politichen Bil-
dung versucht habe und mich bemühe, sie durch-
zuhalten und daß ich mich offenkundig darin 
4) Egon Schütz, Autorität. Ein Traktat, Heidelberg 
1971, S. 61 ff.

ganz gewiß unterscheide von Hugo 
Andreae, Hans-Günther Assel und Bernhard 
Sutor (neben anderen, die hier nicht als meine 
Interpreten auftreten), und zwar von diesen 
drei Theoretikern der Politischen Bildung so-
wohl im Ansatz als auch in den Folgen, daß 
ich mich hierin wohl auch parti

5

ell von eini-
gen, so etwa durch Andreae, andernorts aber 
etwa auch durch Antonius Holtmann ), mit mir 
teilweise oder ganz und gar in einen Topf Ge-
worfenen wie Rudolf Engelhardt, Wolfgang 
Hilligen, Hermann Giesecke (nebst anderen) 
unterscheide, soweit deren wissenschaftstheo-
retische Position halbwegs zweifelsfrei erkenn-
bar wird, auch aber in zahlreichen Folgerun-
gen. Darin dürfte ich mich aber auch von Emst-
August Roloff unterscheiden, wenngleich zwi-
schen seinen Aussagen und meinen sowohl 
hinsichtlich der Streitfrage um die Grund-
rechte als auch angesichts der „Bereichsdidak-
tik1' Politischer Bildung — Wolfgang Klafki 
prägte dieses Wort vor Jahren, ohne daß es 
seither im Pädagogen-Jargon reüssiert hätte 
— zahlreiche Übereinstimmungen festzustel-
len sind. Schließlich unterscheidet mich meine 
Zustimmung zur charakterisierten wissen-
schaftstheoretischen Position auch von soge-
nannten .linken', ,neomarxistischen' — oder 
wie immer man beliebt, mit Sprachzeichen zu 
operieren — Theoretikern der Politischen Bi 

5) Antonius Holtmann, Die Anforderungen der 
politischen Didaktik an die Entwicklung von Le I 
und Lernmitteln, in: Lehr- und Lernmittel im PO 
tischen Unterricht, Schriftenreihe der Bundeszen 
trale für politische Bildung, H. 89, Bonn 1970, 65 
S. 17 ff.



düng, ohne daß dieser Unters
6

chied zugleich in 
allen Folgerungen sich wiederholen müßte ).

Was Egon Schütz für .wissenschaftliches 'Wis-
sen' geltend macht, trifft ungeschmälert auch 
auf andere Formen des Wissens zu; es gilt 

mithin ebenso für solches Wissen, das im Han-
deln der Politikmacher auf allen Ebenen, also 
einschließlich von Demonstranten, Hausbeset-
zern, Bundeskanzlern und Parteivorsitzenden, 
aktiviert wird, wie es auch für Verfassungs-
normen sowie für alles Normative gilt.

Von den Widersprüchen meiner Interpreten und zwischen ihnen

Liest man die hier zu betrachtenden Artikel aus 
den verschiedenen „Beilagen", so kann man 
mandien Widerspruch bemerken; und zwar 
sind die Ausführungen der Autoren teilweise 
in sich selbst widerspruchsvoll, ferner wider-
sprechen sie sich untereinander und insbeson-
dere in der Einschätzung anderer, auf die sie 
sich hier berufen, die sie da kritisieren, von 
denen sie sich aber auch mit Ausdrücken der 
Empörung abwenden. Unter solcher Wider-
sprüchlichkeit haben vorzugsweise solche zu 
leiden, die unbefragt strapaziert werden; zu 
ihnen gehöre auch ich solcherart, daß ich un-
längst anhören mußte, ich sei ein Chamäleon.

Wie dies vor sich geht und was dabei heraus-
schaut, sei an Beispielen vorgeführt:

Man wird Hans-Günther Assel zustimmen 
können, wenn er sagt: „Die politische Bildung 
stützt sich ... auf das Grundrecht der Wissen-
schaftsfreiheit ... Solange man Politikwissen-
schaft oder politische Bildung als eine Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln 

6)

betrach-
tet, besteht die Gefahr, daß sie einen apologe-
tischen, affirmativen und doktrinären Charak-
ter erhält; es bleibt der Ideologieverdacht und 
der Vorwurf bestehen, sich für eine normative 
Dogmatik zu engagieren." 7) Doch er zieht 

 Roloff kritisiert nicht ganz unberechtigt — in 
B 41/71, S. 11 — meine Feststellung — in: Neue 
Politische Literatur, H. 1/1971, S. 75 —, die Theore-
tiker der Politischen Bildung hätten ihr Hypothe-
senpulver verschossen. In der Tat waren jedoch 
die auch von ihm erwähnten .linken' Autoren mit 
ihren Veröffentlichungen noch nicht auf dem Markt, 
als ich das Manuskript der Sammelbesprechung für 
die NPL abschloß. Meine Auseinandersetzung mit 
ieser Theoretikergruppe — insbes. Wilfried Gott-

schalch, Klaus Wallraven, Eckart Dietrich und 
ranz Heinisch — steht noch aus, ist aber in Be-

arbeitung.
7) Assel, in: B 1—2/72, S. 11. 

hieraus nicht etwa die Folgerung, die man in 
Bernhard Sutors Formulierung, ebenfalls zu-
stimmungswürdig, hier anfügen kann: „... 
daß ... auch der Inhalt des Minimalkonsensus 
... Gegenstand des Zweifelns und Fragens sein 
muß" 8). Vielmehr liest man bei Assel, und 
dies aparterweise auf der gleichen Seite: „Das 
demokratische System bekennt sich ... zu ab-
solut gültigen Normen .. . Diese sind als .ewi-
ges Fundament' zu betrachten. Sie stehen 
außerhalb von Kontroverse und Ermessen und 
bilden den Minamalkonsensus der politischen 
Gemeinschaft." 9) Diese Aussagen widerspre-
chen nicht nur dem von Assel selbst herange-
zogenen Gedanken von „Instanzen", sondern 
auch sowohl dem Wortlaut des Grundgesetzes 
als auch und insbesondere der Praxis von 
Grundgesetzänderungen zwischen 1949 und 
heute; offenbar ist es viel schwerer, den We-
sensgehalt' auszumachen und zu respektieren, 
als Assel dies wahrhaben und anderen weis-
machen will. Aber auch Bernhard Sutor gerät 
im Fortgang seiner Gedankenführung in Wi-
derspruch zu sich selbst, spricht er doch von 
der „Orientierung an .absoluten Werten'" 10 ); 
es wäre zumindest interessant von ihm zu er-
fahren, welcherart Zweifeln und Fragen ans 
Absolute gerichtet werden .dürfen' — und zu 
welchem Zweck dies empfohlen 

11

wird. Ange-
sichts solcher Auffasungen ist wohl Sutor zu 
den „Keinen" im Sinne Hugo Andreaes zu 
zählen, von denen er sagt: „.. . von ... bis ... 
findet sich bisher keiner, der der Jugend 
den Grundrechtskatalog in skeptischer Infrage-
stellung darstellen wollte." ) Nochmals, ver-

8) Sutor, in: B 10/72, S. 29.
9) Assel, in: B 1—2/72, S. 11.
10) Sutor, in: B 10/71, S. 23.
11) Andreae, in: B 10/72, S. 5.



stärkt, rhetorisch, fragt Andreae, sich auf Buß-
hoff stützend: „Wenn Pädagogen wie

12

 Bußhoff 
die Grundrechte als sittlichen Minimalkon-
sensus unserer demokratischen Ordnung ver-
treten — und gibt es überhaupt Pädagogen, die 
dies nicht wollten? .. ).

An dieser Stelle sei gestattet, daß ich mich zu 
Worte melde und, auf di

13

e Gefahr hin, daß 
Andreae mich als einen „umstürzlerischen Pä-
dagogen" ) lehrerhaft abqualifiziert und zu-
gleich Ernst-August Roloff in seiner Meinung 
vom .Dogmatiker' Fischer („.Einsicht' [d. h. 
das Dogma]" heißt es einmal bei ihm auf mich 
gemünzt) 14 ) erschüttert wird, feststelle, was 
im übrigen aus meinem Disput mit Bußhoff 
wie aus dem anderen mit Assel hervorgeht und 
bei letzterem nachlesbar ist: der von meine

15

n 
Freunden und mir entwickelte Vorschlag, .Ein-
sichten" als Sinnelementares des Politischen 
Unterrichts zu verstehen und anzustreben, be-
inhaltet ein Minimum im Vergleich zum Mini-
mum der Grundrechte. In allen Veröffent-
lichungen, in denen ich mich mit diesem 
Problem befaßte, wird davon gesprochen, daß 
es sich um einen Vorschlag handelt, der — 
auch den Schülern, aber zuvor natürlich den 
Politischen Pädagogen— zur Wahl gestellt 
werden soll ). Dies darf in der Attitüde des 
homo politicus ein wenig expliziert werden: *

12) Ebenda, S. 6.
13) Ebenda, S. 5.
14) Roloff, in B 41/71, S. 13.
15) Es ist zu hoffen, daß durch diese Aussagen die
offenkundige Besorgnis Fritz Sandmanns — „Dazu
drängt sich die Frage auf, ob Fischer ... überhaupt
noch an der Gewinnung von bestimmten Einsichten 
interessiert ist. Leider bleibt diese Frage und damit 
die Grundsatzfrage nach seiner Intention in bezug
auf Rechtskunde völlig offen." In: B 13/72, S. 7 — 
aus der Welt geschafft werden kann. Allerdings 
sehe ich nicht das gesamtgesellschaftlicli-politisdie 
System als einen Zusammenhang von wohlbe-
grenzten Subsystemen, deren eines ,das Rechts-
system' ist. Bedauerlich finde ich, daß Sandmann 
im Zuge seiner Äußerungen über „Rechtskunde 
in Lehr- und Arbeitsbüchern für Sozialkunde“
(ebenda, S. 8 f.) auf das unter meiner Verantwor-
tung erarbeitete Werk .Gesellschaft und Politik’, 
Stuttgart 1971, nicht näher eingeht, obwohl er 
feststellt, daß darin Fragen des positiven Rechts 
ca. 10 Seiten eingeräumt sind. Im übrigen sind 
Grundrechts- und Grundgesetzprobleme in diesem 
Buch im wesentlichen so aufgegriffen, wie dies 
Roloff — in: B 1—2/72, S. 16 ff. — anregt.

Ich bejahe die Verfassung der Bundesrepublik 
aber ich suche — gottlob nicht allein! — nach 
einer Zukunft mit ,mehr Demokratie', um 
deren Verwirklichung willen nicht nur, aber in 
erster Instanz gleichsam, vom Grundgesetz je-
ner Gebrauch gemacht werden sollte, der durch 
seine unzweideutigen Texte ■ nahegelegt wird. 
Um deren Verwirklichung aber auch, wie dies 
seit eh und j
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e als historischer Prozeß der Her-
ausbildung des Grundrechtsgedankens als 
Manifestation von spolitical natural law' nach-
weisbar ist, gegebenenfalls Grundrechte revi-
diert, d. h. von immanenten Widersprüchen 
entlastet, hier ergänzt, da reduziert werden 
müssen ).  Der Glaube an .ewige Werte' Inder 
Politik ist ein ewiger Aberglaube, an den wir 
endlich gemeinsam mit unseren Schülern die 
Frage stellen lernen sollten: wem nützt er, 
wem schadet er? Mehr als einmal habe ich es 
unmißverständlich ausgesprochen, daß ratio-
nale Politische Bildung eben davon nicht lassen 
kann, was Andreae, Assel und Sutor (nebst 
einigen anderen) Weltuntergangsgefühle ein-
bringen dürfte: daß es darum gehe, .alles in 
Frage zu stellen'.
Bei unseren Autoren sieht es allerdings an-
ders aus: ihre .Bekenntnisse' zum Infragestel-
len sind platonische Liebesschwüre, denen die 
rechte Gesinnung auf dem Fuße folgt.

So legt etwa Assel seine Karten auf den Tisch, 
wenn er postuliert, es sei die "... 
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unabding-
bare Aufgabe staatlicher Gemeinschaft (sic et 
semper!) . . ., sie vor jeder Krise zu bewah-
ren .. ." ).
Wird hier wirklich jede Krise gemeint, oder 
vielleicht nur jene, bei denen die bestehende 
Herrschaft in einer gegebenen staatlich ver-
faßten Gesellschaft tabu bleibt? überspitzt 
könnte man auch fragen: Rezessionen: ja -
Demonstrationen: nein?
16) Man muß wohl unterscheiden zwischen der für 
mich selbstverständlichen Verfassungs- und Ge-
setzestreue als Bürger und Beamter, zumal kein 
Mensch gezwungen wird, Beamter zu werden, Und 
zwischen der Beanspruchung von Art. 5, 3 “ 
Darauf macht auch Assel aufmerksam: vgl. ® 
B 1—2/72, S. 11: „Die politische Bi'dung stützt sih 
dabei auf das Grundrecht der Wissenschaftsfrer 
heit.“
17) Assel, in: B 1—2/72, S. 13.



Nicht minder deutlich wird Assel im Zusam-
menhang seiner Polemik gegen Kritik, wo er 
zwar eine „Kritik des Kritikbegriffes" fordert 
— und ich stimme ihm darin vollinhaltlich 
zu! —, dann aber nicht nur keine Definition 
seines Begriffs

18

verständnisses liefert, sondern 
sich auf die Seite jener schlägt, denen .kon-
struktive Kritik’ das rechte Maß ist; denn er 
postuliert expressis verbis gegen das „alles in 
Frage stellen" . das richtige Maß der Kri-
tik“ ) . Ganz analog beschließt er seinen Ar-
tikel mit einer Fußnote, in der er zwar konze-
diert, „daß wir noch nicht genügend Fort-
schritte in der Konkretisierung unserer Grund-
rechtsideen gemacht haben", dann aber, gegen 
mich gewandt, warnt: man „sollte ... d

19

ie 
Mängel ... nicht .überstrapazieren' und sie 
zum Anlaß einer alles verdammenden Kritik 
machen" ). Mein Postulat vom „immer wie-
der zu prüfenden Minimum-Consensus", das 
kurz zuvor von ihm zitiert wird, gerinnt nun 
zur „alles verdammenden Kritik"; wer soll das 
noch verstehen!

Gewiß folge ich Assel nicht, wenn er allgemein-
gültig sich gebende Aussagen einer pessimisti-
schen Anthropologie seinem politikwissen-
schaftlichen Denken zugrundelegt; ich halte 
vielmehr die uneingeschränkte Rede vom Men-
schen als einem — nun einmal und von Natur 
aus — „mängelbehafteten Wesen" für eine un-
angemessene Generalisierung20 ). Dennoch ge-
statte ich dem Menschen einschließlich des 
Rechtes auf Irrtum, das ich besonders gern für 
mich in Anspruch nehme, daß er fragt, zweifelt, 
permanent überprüft. Dann wird er von selbst

21) Roloff, in: B 41/71, S. 8.
22) Andreae, in: B 10/72, S. 6 — vgl. hierzu Roloff, 
in: B 41/71, S. 8.

18 Ebenda, Anm. 57 und fortlaufender Text.
19) Ebenda, S. 15, Anm. 69.

20) Assel neigt in seinem Beitrag in B 1—2/72 
immer wieder zu Formulierungen mit überhistori-
schem Geltungsanspruch; so bezeichnet er „die 
große Kluft von Verfassungsnorm und Wirklich-
tat" als eine „an sich natürliche Spannung" 
IS: 13), oder er sagt, gleich einleitend: „Alle 
Kämpfe ... gingen letztlich (sic!) um Ordnungs-
prinzipien, denn die politische Realität stellt stets 
sic!) wertbewußtes und werterfülltes Leben dar." 
S. 3) Ob das auch für die Zeit zwischen 1933 und 
145, um nur ein Beispiel zu nennen, gelten soll? 
hnliche historizistische Verallgemeinerungen las-

ien sich in seinem Beitrag noch mehrfach feststel-

dahinterkommen, daß die Kodifizierung der 
Grundrechte, wie sie uns vorliegt, historisch 
und heute schon, dreiundzwanzig Jahre nach 
ihrer .Genehmigung', teilweise revisionsbe-
dürftig ist. Man kann an dieser Stelle nur 
Roloff neuerdings zitieren: „Allen didaktischen 
Konzeptionen, die von dem Axiom ausgehen, 
Politik und politische Bildung hätten sich glei-
chermaßen uneingeschränkt auf das Bekennt-
nis zu den in unserer Verfassung formulierten 
Grundrechten festzulegen, ist die politische 
Grundeinstellung gemeinsam, diese unsere 
Herrschaftsordnung sei im Prinzip die einzig 
richtige ..." 21 ). Drei Anmerkungen seien in 
diesem Kontext gestattet: nicht nur als die 
.einzig richtige' würde derart die Verfassungs-
ordnung der BRD apostrophiert, sondern auch 
als .Endstation der Geschichte', ein wahrhaft 
makabrer Gedanke angesichts der Verfas-
sungsrealität hier und der normativen Defi-
zite im Grundgesetz — man denke nur an das 
Kindesrecht. Zweitens: wer .Bekenntnis' sagt, 
hat sich schon aus der pädagogischen Diskus-
sion ausgeschlossen; .Bekenntnis' ist per defi-
nitionem ein apädagogischer Terminus. Eben 
deshalb wirken Konzeptionen wie die von 
Andreae, Assel, Sutor und anderen als politi-
sche Dienstleistungen, die über dem partiell 
Identischen von Politik und Pädagogik ihre 
Unterschiede übersehen. Derart wird Lernziel-
Diskussion zur Interpretation jeweiliger Herr-
schafts-Ideologie. Schließlich: insofern ist es, 
was Hugo Andreae verwundert zurückweist, 
eben gerade nicht verwunderlich, daß und 
wenn nationalistische Töne aus diesem Kon-
text aufsteigen 22 ). Sie sind vielmehr konstitu-
tiv, wenn vom Bekenntnis zum .Eigenen' die 
Rede ist, solange das je Eigene der National-
staat ist. Die Tabuisierung der gesellschaft-
lichen Institution Staat mündet in nationalisti-
schen Seelenbräu, der sich nur graduell, aber 
nicht prinzipiell, von faschistoiden Tendenzen 
unterscheidet.



Zur Klärung: Was es mit einem Mini-Minimum-Consensus auf sich hat

Etwas wissenschaftstheoretische und/oder er-
kenntnistheoretische Vertiefung scheint mir 
notzutun: Mißverständnisse auf Seiten Hugo 
Andreaes, aber auch bei Roloff, veranlassen 
mich dazu. Zugleich mag dieses Eindringen 
auch der Abgrenzung von Freunden und Kol-
legen dienen: es gibt nicht, wie auch in den 
„Beilagen" unterstellt wird, d i e .hessische 
Didaktik der Politischen Bildung', und es gibt 
auch keine .Gießener Schule' unserer Fachdi-
daktik. Wer bereit ist, die einschlägigen Ver-
öffentlichungen der .Hessen' nachzulesen, wer 
insbesondere den Denk-Werdegang von die-
sem und jenem rückgreifend verfolgt, wird 
und kann dies ohne Nachhilfe selbst leicht er-
kennen.
Es gibt allerdings den Impuls .Fischer-Herr-
mann-Mahrenholz', der zu Reibungen führte 
und führt und an dem sei
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t etwa 1960, gleich-
viel ob zustimmend, indifferent oder ableh-
nend, die Mitunterredner nicht mehr vorbei-
kommen ) .
Und es gibt neben den vielfach in einem Atem-
zug Genannten — insbesondere Wolfgang Hil-
ligen, Rudolf Engelhardt und K. G. Fischer — 
Hessen genug, die die Rede von einer hes-
sischen Konzeption ad absurdum führen, so 
etwa Friedrich Roth, Rolf Schmiederer, Kurt 
Fackiner und sein Team, und andere . ..
Wir leben in einer politischen Gesellschaft, zu 
deren Vorzügen, einschließlich der Nachteile 
der Vorteile, die Pluralität von normativen 
Systemen und Normen gehört. Auseinander-
setzungen wie jene um die §§ 175 und 218 *

23) Vgl. hierzu: Fischer-Herrmann-Mahrenholz, Der 
politische Unterricht. 1. Aufl. Bad Homburg, S.
28 f.; desgl., 2. Aufl. 1965, S. 32 f.; ferner: Fischer,
Einführung in die Politische Bildung, Stuttgart
19712, S. 111 ff. Im Herbst d. J. wird von mir 
erscheinen: Überlegungen zur Didaktik des Politi-
schen Unterrichts. Aufsätze und Vorträge. Darin 
wird der Aufsatz „Der Begriff der Einsicht im
didaktischen Bedenken politischer Bildung", zuerst 
in: .Pädagogische Rundschau', H. 1/1965, S. 16 ff., 
neu abgedruckt werden, in dem ich ausführlich 
Herleitung und Begründung der Einsichten refe-
riert habe.

StGB oder neuerdings die um die Veränderung 
des Volljährigkeitsalters weisen auf diese 
Tatsache hin. In meiner von Ernst-August Ro-
loff zitierten Kontroverse mit Bußhoff habe ich 
mich bereits mit diesem Phänomen beschäf-
tigt. Es sei allerdings vor voreiligem Jubel auf 
seifen jener gewarnt, die vielleicht meinen, 
damit ließe sich beweisen, daß wir in einer 
pluralistischen Gesellschaft leben. Die Nor-
men-Pluriformität in der Gesellschaft der BRD 
hat ihre Kehrseiten: so ließe sich erweisen, daß 
„die wirklich herrschenden n

24
ormativen 

Systeme und Normen" ) öfters schon die 
Realisierung der grundgesetzlichen Normen 
zumindest teilweise behinderten oder brem-
sten. So ließen sich Beispiele genug dafür er-
bringen, daß zwar individuale und kleingrup-
penhafte Normabweichungen von Herr-
schaftsnormen mit Sanktionen belegt, poenali-
siert werden, indes Großgruppen, Machtträger 
als Normträger tabuisiert bleiben. Das gilt 
auch und sogar

25
 für die „Schule als Teil der 

Herrschaftsordnung" )  — man denke nur an 
den teilweise sehr kulanten Umgang mit dem 
Verbot der körperlichen Züchtigung, von an-
deren Verhaltensweisen ganz zu schweigen.

In einer solchen Gesellschaft und angesichts 
der Probleme, die sich aus der Zulassung der 
Normen-Konkurrenz in ihr ergeben, ist es be-
sonders schwierig, einen .consensus omnium’ 
zu finden; auch der kleinste gemeinsame Nen-
ner erledigt diese Suche nicht, und das nicht 
nur, weil derart möglicherweise eine willkür-
liche Palette sekundärer Werte als konstitu-
tiver Minimal-Consensus erscheinen könnte 
sondern auch und vor allem, weil derart Ge-
sellschaft festgeschrieben werden könnte und 
würde. Dieses Problem haben die Väter des 
Grundgesetzes gesehen; sie haben sich auf die 
uns allen bekannte Weise aus der Affäre ge-
zogen. Dieses Problem wird immer wieder in 
24) Zit. Fischer, in: Gesellschaft — Staat — Erzie 
hung, H. 4/1970, S. 261; hier zit. bei Roloff, in: 
B 1—2/72, S. 20.
25) Roloff, in: B 1—2/72, S. 21. 



unserer Gesellschaft sichtbar: wer heute die 
.Freiheit der Wissenschaft' bedroht sieht, 
wünscht in Wirklichkeit, daß sein normatives 
Selbstverständnis tabuisierter Consensus om-
nium bleibe oder gar werde. Die Bedrohungen 
werden seit 1949 regelmäßig dann beschwo-
ren, wenn Vorherrschaft einer Gruppe oder 
von Individuen auf Grund von seither tabu-
isierten Normen in Frage gestellt wird; nicht 
erst Hochschullehrer rufen in einer soldien 
Situation nach dem starken Arm des Staates.

Nach wie vor halte ich aber auch daran fest: 
»Wer ... abstreitet, daß jede Gesellschaft 
eines Minimums gemeinsamer Grundüberzeu-
gungen bedarf, daß ein rationaler, immer wie-
der zu prüfender Minimum-Consensus (Spi-
noza) unvermeidlich ist, 
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liefert auch sich selbst 
der Gewalttätigkeit der jeweils Stärkeren 
aus." )
Entscheidend kommt es mir auf das Mini-
mum an, weil die Minimalisierung des nor-
mativen Consensus gesellschaftlichen Fort-
schritt ermöglicht: sekundäre und tertiäre 
Werte, Pseudo-Normen und ähnliches können 
dorthin verwiesen werden, wo sie ein Recht 
auf Hege und Pflege haben. Die Kehrseite 
der Minimalisierung lautet: Maximalisierung 
von Autonomie für Individuen und Gruppen. 

Auf der Suche nach einer rationalen Herleitung 
und Begründung für einen Minimum-Consen-
sus stößt man, Wissenschafts- und erkenntnis-
theoretisch reflektierend, da historische und 
andere Ableitungen nicht hinreichend tragen, 
unweigerlich auf das Evidenzproblem. An die-
ser Stelle reizt es, Hugo Andreae beim Wort 
zu nehmen. Er schreibt in der Absicht, Roloff 
aufzuspießen: „Was ein Axiom ist, unterliegt 
in der Gelehrtensprache keiner Mehrdeutig-
keit, sein Kennzeichen ist die Evidenz. Wel-
Chen Sinn aber könnte es haben, sich 
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zum Evi-

denten zu .bekennen'?" ) Ich halte diese Ge-
dankenentwicklung für ein erkenntnistheore-
tisches Eigentor, denn hierbei wird vielerlei 
Übergängen: so etwa, daß es einen Unterschied 
5ibt zwischen empirischer und rationaler Evi-
2 Fischer, Einführung .... a. a. O., S. 15 — hier 

stimmend zit. in Assel, B 1—2/72, S. 15.
I Andreae, in: B 10/72, S. 6. 

denz, daß der Evidenzanspruch eines Axioms 
im von Andreae gemeinten Sinn nicht notwen-
dig iden
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tisch ist mit Evidenzurteilen, schließ-
lich, daß rationale Evidenzurteile als denknot-
wendige Denkvoraussetzungen durchaus auch 
an die Adresse der Intersubjektivität verwie-
sen sind ).
Das gilt mithin — und in diesem Zusammen-
hang habe ich die philosophische Problematik 
in mehreren meiner Arbeiten ausführlich dis-
kutiert, was Andreae entgangen sein dürfte, 
sonst könnte er nicht zugleich über mich zu Ge-
richt sitzen und solche Eigentore schie
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ßen — 
auch für jene Sätze, die ich in Übereinstim-
mung mit einer Gedankenentwicklung inner-
halb der Theorie der Politischen Bildung, die 
schon in den zwanziger Jahren ansetzt, als .Ein-
sichten' bezeichne ). Es kann natürlich keine 
Rede davon sein, daß für mich „die Axiomatik 
der eigenen Position nicht mehr Gegenstand 
des Zweifels ist", wie Roloff, sehr vorsichtig 
formulierend — „offensichtlich ... möglicher-
weise" — mehr anfragt als behauptet30). Wie 
sehr gerade dieser Teil der von mir vertrete-
nen Bereichsdidaktik der Politischen Bildung 
Anlaß des Zweifels, des Suchens ist, beweisen 
meine Arbeiten zwischen der ersten Formulie-
rung von .Einsichten' (1960 veröffentlicht) bis 
in die Gegenwart. Allerdings sehe ich auch 
bisher keinen Anlaß, davon abzugehen, ein 
Diskussionsangebot von den Minimum-Con-
sensus konstituierenden Aussagen zu unter-
breiten, für das gilt, es handele sich um „zur 
Diskussion zugelassene Grundwerte"31 ). Die 
28) Einmal mehr darf ich an dieser Stelle auf die 
einschlägigen Arbeiten von Wolfgang Stegmüller 
verweisen, insbes. auf sein Buch: Metaphysik — 
Wissenschaft — Skepsis, Frankfurt/Wien 1954.
29) Vgl. z. B.: Gustav Radbruch, Die Aufgaben des 
staatsbürgerlichen Unterrichts, Neuabdruck in: Po-
litische Bildung in der Weimarer Republik, hrsg. 
v. K. G. Fischer, Frankfurt 1970, S. 42 ff.
30) Roloff, in: B 41/71, S. 12. Vgl. hierzu Anm. 23 
und die dort gegebenen Literaturhinweise.
31) Diese Feststellung aus meiner .Einführung in 
die Politische Bildung', a. a. O., zitiert Roloff 
wörtlich in: B 41/71, S. 12. Die von ihm folgend 
wiedergegebene „Zielvorstellung von absoluter 
Wertigkeit" erscheint bei mir weder als Einsicht 
noch als .absolut wertig', sondern als einer der 
„einsichtenhaltigen Grundsätze für Demokratie", 
was ein kleiner, aber bedeutsamer Unterschied 
ist. Vgl. Fischer, Einführung ..., a. a. O., S. 112/113.



von meinen Freunden und mir seit etwa 1955 
entwickelte Konzeption für den Politischen Un-
terricht ist und bleibt wesentlich unvollständig, 
wenn wir dem gutgemeinten Ratschlag folgten, 
wir sollten die ,Einsichten' abschaffen, weil 
man sich mit allem anderen durchaus identifi-
zieren könnte. Vielmehr muß es darum gehen, 
im Miteinander und Gegeneinander der Basis 
der Intersubjektivität für und von Einsichten 
schrittweise näherzukommen, will sagen, einen 
Minimum-Consensus zu erarbeiten, dem ratio-
nale Evidenz und Intersubjektivität zuerkannt 
wird. Es geht also nicht um diese oder jene 
Einsichten, sondern um die Suche nach einem 
Minimum-Consensus. Da es aber nicht damit 
getan ist, daß wir uns immer wieder der Not-
wendigkeit von Suche und Minimum-Consen-
sus gegenseitig versichern, und da die Grund-
rechte nicht ein „ewiges Fundament" darstel-
len, haben wir uns entschlossen, einen Vor-
schlag zu unterbreiten, der sowohl in seinem 
wissenschaftstheoretischen Horizont als auch 
in der Materialität seiner Aussagen zur Dis-
kussion steht.

Die von Ernst-August Roloff skizzierte Ver-
flechtung von Urteil, Meinung und Einsicht ist 
komplizierter, als sie in seinem Referat über 
meine Position erscheint32 ). Eine intensive 
Auseinandersetzung damit und insbesondere 
auch mit dem Zusammenrücken von Wolfgang 
Billigen und mir ist an dieser Stelle unmög-

32) Vgl. Roloff, in: B 41/71, S. 11—13.
33) Ebenda, S. 14. Ich darf statt neuformulierter 
Argumentation hier auf meine Diskussion von 
Marx Horkheimers .Ideologie und Handeln’ in 
meiner „Einführung ...", a. a. O., S. 74 ff., hin-
weisen.
34) Roloff, ebenda, S. 14.
35) Diese Auffassung vertrat Otto Monsheimer in 
zahlreichen seiner Veröffentlichungen zur politi-

Einige abschließende Anmerkungen

Die hier herangezogenen Beiträge aus den 
„Beilagen" sind Anlaß genug zu vielen Äuße-
rungen, die hier nicht vorgetragen werden 
können. Einige Aspekte indes dürfen wahl-
und zusammenhanglos noch angesprochen 
werden: 

lieh. Nur dies sei angesprochen und angedeu-
tet: daß „die richtige Lösung und die an-
gemessene Haltung" 33 ) per definitionem un 
möglich sei, kennzeichnet gewiß nicht meine 
Position; auch die „Fähigkeit zu alternativem 
Denken und Handeln" 34 ) erscheint mir als zu 
wenig, 
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zu sehr vereinfachend, als daß sie zum 
Selbstverständnis als homo politicus führen 
könnte. Allerdings stimmte und stimme ich 
auch nicht dem zumal von Otto Monsheimer 
vertretenen Satze zu: ,Es gibt deine, meine und 
die richtige Meinung  35). Meinung (doxa) ist 
eine an Interessen orientierte, normbesetzte 
Stellungnahme, von der man nur immer wie-
der hoffen kann, daß sie als solche zu intersub-
jektiv anerkannten Aussagen, nicht aber zu 
Vorurteilen oder vorläufigen Urteilen erfolge.

Zu den vorläufigen Urteilen gesellen sich aber 
auch die bereits oben angesprochenen unange-
messenen Verallgemeinerungen als Basis von 
stellungnehmender Meinung; ihrer bedient 
sich vorzugsweise Hans-Günther Assel, so et-
wa, wenn er verkündet: „Es gibt eben keine 
Ordnung, die vor dem Mißbrauch ihrer Prinzi-
pien von vornherein gewappnet wäre.“ 36 ) Hier 
manifestiert sich historizistisches Denken, mag 
sich die Aussage auch auf Anthropologie be-
rufen. Richtig wäre zu sagen: Wenn man der 
unbeweisbaren Behauptung zustimmt, daß der 
Mensch nun einmal ein „mängelbehaftetes We-
sen" ist, dann gilt überzeitlich dies und jenes.

Assel und Andreae neigen dazu, den Teufel an 
die Wand zu malen; ersterer operiert allzu 
gern mit „Gefahren" und „Bedrohungen“, und

sehen Bildung, so auch in: Drei Generationen Be 
rufsschularbeit; sie dürfte auch bei der Erstellung 
des Schulbuchs — gemeinsam mit Wolfgang Hil 
gen — .Aktionsfeld Politik’ Pate gestanden haben. 
Fraglich bleibt nur, ob das dort Fixierte von Mons 
heimer und Hilligen als je ihre oder die richtige 
Meinung angesehen wurde. Vgl. zu dieser D 
kussion auch: Rudolf Engelhardt, Politisch bilden 
— aber wie?, Essen 1964, S. 12, wo allerdings der 
Positionsunterschied gerade übersehen wird.
36) Assel, in: B 1—2/72, S. 13, Anm. 53. Vgl. hierzu 
meine Anm. 20.



immer geht es gegen „die Demokratie"37 ); 
letzterer prophezeit eine „lange und mühevolle 
Unterminierungsarbeit" 38 ), und er spricht von 
einer „gel
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tenden politischen Pädagogik der 
Bundesrepublik", deren Basis „geistig zu un-
terminieren" so böse Menschen wie Roloff und 
ich angetreten sind ).  In beiden Fällen handelt 
es sich um Behauptungen, deren Zweck deut-
lich erkennbar ist: durch den Gebrauch von 
Reizwörtern soll Andersdenkenden Denkver-
bot auferlegt werden, und wenn sie sich nicht 
fügen, so ist der Ansatz zu ihrer Diffamierung 
und Diskriminierung bereitgestellt. Einiger-
maßen umfassende Literaturkenntnis, die nicht 
zuviel verlangt sein dürfte, läßt jedermann 
wissen, daß von einer „geltenden politischen 
Pädagogik" hierzulande erfreulicherweise nicht 
die Rede sein kann. Sie zu behaupten und sich 
zugleich mit Antonius Holtmann anzulegen, ist 
ein — mit Verlaub zu sagen! — starkes 
Stück40 ). Hier wird an Identifikationsmecha-
nismen appelliert, über die ich für meine Per-
son jedenfalls nicht verfüge; ich beanspruche 
aber auch keineswegs für die von mir in die 
Diskussion eingebrachten Gedanken, daß sie 
«die geltende politische Pädagogik" seien oder 
auch nur werden sollten. Ein solcher Anspruch 
ist dem Wissenschaftler unangemessen.

41) Assel, in: B 1—2/72, S. 3.
42) Andreae, in: B 10/72, S. 18.
43) Vgl. Anm. 29. In meiner Einleitung zu dieser 
Edition habe ich den Versuch unternommen, auf 
die Perpetuierung monarchistischer Staatsbürger-
kunde im .Volksstaat’ der Weimarer Republik — 
bekanntlich war Georg Kerschensteiner stolz da-
rauf, daß der politische Umbruch des Jahres 1918 
ihn zu keiner Veränderung seiner Theorie der 
Politischen Bildung veranlaßte; auch dies ein 
Eigentor! —, angereichert durch einen neuen Na-
tionalismus und durch emotionale Republikfeind-
lichkeit hinzuweisen. Die Mitmacher der .Politi-
schen Schulung' nach 1933 brauchten — und das 
bis in die Schulbücher hinein! —- nichts neu zu 
schreiben, sondern nur zu ergänzen.
44) Roloff, in: B 41/71, S. 16. Daß es nicht ganz so 
rigid gemeint ist, wie es, apodiktisch formuliert, 
klingt, beweist Roloffs Beitrag in: B 1—2/72.
45) Vgl. die Arbeiten in: Zur Praxis des Politischen 
Unterrichts, hrsg. v. K. G. Fischer, Stuttgart 1971.

Wie schnell man bei der Hand ist, wenn es dar-
um geht, „Gefahren" auszumalen, beweist 
Assel im Zusammenhang seiner Diskussion 
von „Neutralität" und „Wertfreiheitsprinzip", 
wobei er mich zitiert. Der Unterschied zwi-
schen uns liegt auf der Hand: ich stelle fest, 
daß „Neutralität ... ein Interessen-Stand-
punkt" ist, um damit den Geltungsanspruch der 
auf Neutralität Eingeschworenen zu relativie-
ren: ihre Position ist keine Meta-Position, wie 
sie meinen; Assel hingegen behauptet, daß 
«bewußte Neutr
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alität ... erhebliche Gefahren 

mit sich bringt" — und dabei beläßt er es ). 
Da fragt man sich nur: was soll's?

37) Vgl. Assel, in: B 1—2/72.
38) Andreae, in: B 10/72, S. 17.
39) Ebenda, S. 7
40) Vgl. Anm. 5.’ .

Noch einmal darf ich mich an Hugo Andreae 
wenden. Bei ihm lesen wir: „Die Schule der 
Weimarer Republik ... sei mitschuldig am 
Faschismus geworden . . . obwohl auch nie-
mand deutlich hat sagen können, wo eigent-
lich ihre Schuld gelegen habe." 42) Auch dies 
ist einer der fast schon peinlichen Schlenker, 
die durch Literaturkenntnis aufgehoben wer-
den könnten; solcherart wird handfest und 
standfest verschleiert 41).

Schließlich seien nochmals Roloff und Sutor 
erwähnt, die einige fachdidaktische Fra-
gen kontrovers diskutieren.

Gemeinsam mit Sutor möchte ich Roloffs These 
in Frage stellen, daß „der primäre Gegenstand 
der politischen Bildung in der Schule ... die 
Schule" sei 44) . Die originäre päd
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agogische Auf-
gabe der Antizipation würde vernachlässigt, 
wenn man eine solche Aussage unabge-
schwächt gelten ließe. Gerade Roloffs Hinweis 
auf die .Betroffenheit' der Schüler sollte uns 
heute, im televisiven Zeitalter, vor hier nahe-
gelegter Reduktion des thematischen Spek-
trums des Politischen Unterrichts bewahren ).

Mir sei allerdings in diesem Zusammenhang 
der Hinweis gestattet, daß gerade in meinen 
Veröffentlichungen zur Politischen Bildung in-
tensiv für die Berücksichtigung der Betroffen-



heit eingetreten wird46 ). Audi und ganz be-
sonders das „ungeliebte Schulbuch" .Gesell-
schaft und Politik' versucht, mit der „Betroffen-
heit in der Ernstsituation“ ernst zu machen, 
die R 47oloff bei Billigen und Fischer vermißt ). 
Mit Roloff meine ich wider Sutor, daß wir — 
nach meiner Kenntnis übrigens in allen Bun-
desländern! — von der gemeinsam zu fordern-
den „demokratischen Transparenz" und der 
„Existenz von Kontrollmöglichkeiten" von Ent-
scheidungsprozessen weit entfernt sind48 ). Dies 
konstatiere ich nicht nur — und nicht erst als 
ein als Schulbüchermacher von solchen Ent-
scheidungen Betroffener, sondern seit Jahr und 
Tag. Bernhard Sutors Auffassung in dieser An-

46) In allen meinen pädagogischen Arbeiten ist 
vom .subjektiven Betroffensein' und von der .ob-
jektiven Betroffenheit' die Rede; im Fischer-Herr-
mann-Mahrenholz steht die seither gern proble-
matisierte Hypothese von der Austauschbarkeit 
der Lehrgüter des Politischen Unterrichts in un-
mittelbarem Zusammenhang mit Begriffen wie 
.Schülerinteresse', .Fragehaltung’, Fragewille'.
47) Roloff, in: B 41/71, S. 15; wirklich diskutabel ist 
der hier gebrauchte Terminus der „Ernstsituation" 
im Blick auf unsere Schüler.
48) Roloff, in: B/10, S. 33. Wichtiger als das Ohr 
der Kultusminister, das hier Roloff apostrophiert, 
erscheinen mir die Ohren der Abgeordneten unse-
rer Landtage; deren Kulturpolitische Ausschüsse 
sollten sich der heute herrschenden Verfahren — 
etwa bei der Zulassung von Schulbüchern — an-
nehmen und neue Richtlinien erarbeiten, deren 
Minima etwa sein müßten: Gutachter zeichnen ihre 
Äußerungen mit Namen; die Gründe für Zulassung 
oder Ablehnung werden öffentlich gemacht; die 
Schulbuchmacher werden in den Entscheidungs-
gremien mit ihren Gutachtern konfrontiert und 
gehört; wissenschaftliche Institutionen, die fach-
didaktische Lehre und Forschung leisten, treten 
neben Gutachter aus der pädagogischen Praxis.

gelegenheit ist politisch naiv; sie wird die ge-
botene Demokratisierung von Schulpolitik und 
-Verwaltun 49g bloß behindern ) .

Der Streit darum, ob Politologen, Pädagogen 
oder andere — auch Soziologen haben ihren 
Anspruch längst angemeldet! — das letzte 
Wort in Sachen einer Theorie und Didaktik 
der Politischen Bildung haben, scheint mir mü-
ßig; Sutors Hinweis auf den Ausweg der „heu-
te belächelten Orientierung 
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an .absoluten Wer-

ten'" ist in Wirklichkeit gar keiner ). Die Dis-
kussionen in den „Beiträgen" belegen es hin-
reichend; es gibt sowohl sich als Politologen 
wie als Pädagogen selbstverstehende Denker, 
die pro .ewige Werte' sind als auch solche, die 
diese Denkfigur ablehnen. Dieser Streit kam 
nur zu einem Zeitpunkt aufkommen, da die tra-
dierten Fächergrenzen ins Wanken geraten, 
da der als verbürgt jahrhundertelang geltende 
Kosmos wohlgeordneter und wohlbegrenzter 
Disziplinen neuerlich fragwürdig geworden ist 
Wer in einer solchen wissenschaftstheoreti-
schen und -politischen Situation für je ,seine' 
Disziplin Erstgeburtsrechte, Alleinansprüche 
und ähnliches fordert, denkt im Grunde 
konservativ. Erziehungswissenschaft ist auch 
eine Sozialwissenschaft; der Erziehungswissen-
schaftler, der nicht, wie Roloff fordert, in von 
ihm gemeinten Sinn politikwissenschaftlich 
denkt oder womöglich gar nicht so denken 
kann, ist heute eher anachronistisch denn auf 
der Höhe der Zeit.

49) Sutor, in: B 10/72, S. 25.
50) Ebenda, S. 23.



Wolfgang Mickel: Instrumente zur Emanzipation der Schüler. Die Rolle der 
Schülervertretung und der Schülerpresse hei der politischen Selbstbefreiung der 
Schüler

Aus Politik und Zeitgeschichte B 29/72, S. 3—27

Schülervertretung und Schülerpresse sind Instrumente zur Selbstbefreiung der Schüler 
und zur Schulreform. Sie dienen der Demokratisierung, der Partizipation und Mitbestim-
mung in dem für den Jugendlichen wichtigsten öffentlichen Bereich: der Schule. Zu die-
sem Zwecke muß das Schulverhältnis streng funktional begriffen werden als eine Ein-
richtung, in der alle Beteiligten nach ihrer jeweiligen Funktion Kompetenz ausüben. 
Auf diese Weise wird es gelingen, überflüssige, dysfunktionale Autoritätsstrukturen ab-
zubauen und die Schule zu einem bedeutenden Modell für Demokratie zu machen, in der 
nichtautoritäre, kooperative und kommunikative Verhaltensmuster eingeübt werden. 
Voraussetzung ist die Anerkennung der Konfliktgesellschaft, in der demokratische Atti-
tüden sich in einem ständigen Prozeß der Auseinandersetzung mit der Gegenposition be-
währen müssen. Dazu ist ein von Emotionen abstrahierendes rationales Problemlösungs-
verhalten notwendig, ist die Transparenz von Entscheidungsvorgängen und die Beteili-
gung der Betroffenen gleichermaßen erforderlich.

Schule als Funktion der Gesellschaft impliziert eine kritische Position gegenüber ihrer 
eigenen Rolle. Schülervertretung und Schülerzeitschrift fungieren dabei als eine Art 
kritisches Korrektiv. Sie versuchen, gesellschaftliche Verantwortung auf dem für sie be-
deutsamsten Gebiet wahrzunehmen und dadurch mit dem aufklärerischen Programm der 
Mündigkeit Ernst zu machen. Zu ihm gehören Nonkonformismus, personale Autonomie, 
eine ideologiekritische Haltung und die Bereitschaft zur Veränderung überlebter Struk-
turen. Zur Realisierung dieser Forderungen ist eine weitere, fortschrittliche, zeitadäquate 
Novellierung des gesetzlichen Rahmens notwendig. Wie sich aus der Analyse von Er-
lassen gezeigt hat, stehen diese häufig im Widerspruch zu einem progressiven und mehr-
heitlich anerkannten Bewußtsein. Will man nicht veraltete Strukturen reproduzieren, 
will man nicht besonders junge Lehrer in einen unaufhebbaren Dauerkonflikt zwischen 
Berufspflichten und gesellschaftspolitischen Überzeugungen bringen, will man nicht die 
Schüler noch weiter von der Schule entfernen, muß man auch von Seiten der Behörden 
Demokratie in der Schule ermöglichen und nicht nur als verbale unterrichtliche Pflicht-
übungen tolerieren.

Kurt Gerhard Fischer: Consensus ommium zwischen Minimum und Staatsgesin-
nung. Ein .Politischer Pädagoge’ antwortet seinen Interpreten

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 29/72, S. 28—38

Für diesen Beitrag wurde auf die sonst übliche Zusammenfassung verzichtet, weil er den 
Charakter einer Anschlußfolge hat: K. G. Fischer, der in der von E. A. Roloff in B 41/71 
begonnenen und später von Hugo Andreae und Bernhard Sutor in B 10/72 fortgesetzten 
Diskussion zum Thema Politische Bildung zitiert, aber seines Erachtens nicht immer zu-
treffend interpretiert wurde, erhält hier in einer abschließenden Stellungnahme die Ge-
legenheit, seine Position darzustellen.
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